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Abstract Die vorliegende Arbeit unternimmt den Versuch, die autonome Kurdenregion Ro-java im Norden Syriens im Bezug auf ihren staatlichen Organisationsgrad zu typo-logisieren. Die Relevanz einer Typologisierung Rojavas resultiert aus ihrer andau-ernden Stabilität und der historischen Sehnsucht der Kurden nach einem eigenen Staat. Während das theoretische Konstrukt Kurdistan von den Regierungen der um-liegenden Staaten vehement abgelehnt wird, etablierte die syrische Kurdenpartei PYD ein Gewaltmonopol im Norden Syriens und füllt damit das durch Legitimati-onsdefizite des syrischen Zentralstaates entstandene Machtvakuum. Nichtsdestot-rotz ist Rojava weit davon entfernt, die eigene Zukunft problemlos gestalten zu können. So ist die lokale kurdische Bevölkerung in Teilen zersplittert, die Beziehun-gen zur sunnitischen Opposition sind angespannt und die Türkei befindet sich in einer militärischen Konfrontation mit der YPG, dem militärischen Arm der PYD. Die USA scheinen den Kurden, als wichtigste Verbündete im Kampf gegen den IS, mittlerweile kein politisches Gewicht mehr beizumessen. Militärisch wäre Rojava verloren, wenn die USA ihre Unterstützung einstellten und die Türkei eine weitere Offensive startete. Als Konsequenz könnte Rojava die Legitimationsbasis der Bevöl-kerung verlieren, was das Ende des state-building-Prozesses zur Folge hätte. Keywords: Rojava, Kurden, Kurdistan, Syrien, state-building, Türkei  Stefan Kreitewolf Master of Arts, Politikwissenschaft, an der Universität zu Köln. Redakteur bei der Handelsblatt Media Group, Chefredakteur des Start-up Magazins MAG|NET und Kolumnist beim Deutsch-Türkischen Journal.   Kontakt: s.kreitewolf@dtj-online.de  
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 Rojava – Zwischen Staat und Parastaat  1 Einleitung 
„Are the Kurds terrorists, allies in the war against the Islamic State, or a na-

tion in need of state?Ȅ (Cook 2016). Dieses Zitat verdeutlicht die Problematik, die Kurden als politischen Akteur im Rahmen der politisch angespannten Lage im Nahen und Mittleren Osten zu ana-lysieren. Darüber hinaus ist es ebenfalls schwierig, die Kurden als Volk, soziale Be-wegung oder als Initiatoren einer sozialen Ordnung zu klassifizieren und im Hin-blick auf Staatlichkeit zu analysieren. Die Analyse der autonomen Kurdenregion Rojava im Norden Syriens im Bezug auf ihre staatsähnlichen Strukturen soll Aufga-be der vorliegenden Arbeit sein. Dabei wird untersucht, ob die alternative Ordnung bereits auf dem Weg zu einer staatsähnlichen Ordnung ist oder ob die Strukturen den eher rudimentären Elementen des Parastaates entsprechen. Eine Analyse findet nicht dahingehend statt, welches Maß an Reststaatlich-keit Syrien als Staat aufweist oder inwiefern Syrien einen zerfallenen Staat darstellt.1 Doch der Forschungsbereich rund um das Thema fragiler Staatlichkeit liefert zahl-reiche Anknüpfungspunkte zur Untersuchung der Fallstudie. Gerade unter Berück-sichtigung der Frage, ab wann eine Ordnung empirisch als Staat bezeichnet werden kann, wird unter anderem auf die Literatur zu fragiler Staatlichkeit zurückgegriffen (Grävingholt/Ziaja/Kreibaum 2015; Küpeli 2010; Milliken/Krause 2003; Lam-bach 2008). Der Diskurs um Staatszerfall, nicht-staatliche Akteure im internationa-len System und veränderte Erscheinungsformen von Kriegen wird kontrovers ge-führt. Münkler gilt mit Die neuen Kriege (2004) als bekannter Verfechter der These, 
                                                 1 Dennoch ist festzustellen, dass die Staatlichkeit in Syrien sehr fragil und stark fragmentiert ist. Im jährlichen Fragile States Index Report 2017 belegt Syrien mit 110,6 Punkten (von möglichen 120) den fünften Platz der fragilsten Staaten weltweit hinter den Staaten Südsudan, Somalia, Zentralafrikanische Republik und dem Jemen (Fragile States Index 2017). 
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dass neue Formen von Konflikten das internationale System zunehmend prägen. Diese neuartigen Konflikte seien von Entstaatlichung, Asymmetrie und dem Ende zwischenstaatlicher Kriege geprägt. Überdies seien kriminelle Gewaltökonomien, Terrorismus und die Zunahme privater Akteure in Bürgerkriegen Ausprägungen dieser neuen Konflikte. Diese These wird aber durchaus kritisch betrachtet: Das Aufkommen von nicht-staatlichen Akteuren und alternativen Ordnungen wird in der Forschung eher als in der Geschichte bekanntes Phänomen betrachtet (Pusa-ne 2018, Lambach 2008). Es ist zwar ein Erstarken nicht-staatlicher Akteure und de-ren zunehmende Verwicklung in kriegerische Konflikte seitdem Ende des Ost-West-Konflikts zu beobachten. Allerdings stellt das bipolare System des Ost-West-Konfliktes mit den Supermächten USA und Sowjetunion eher eine Ausnahmesitua-tion dar, die das Staatensystem stabilisierte und das Aufkommen nicht-staatlicher Akteure unterdrückte.2 Nichtsdestotrotz sind nicht-staatliche Akteure aufgrund ihrer Partizipation an gewalttätigen Konflikten und ihrer Relevanz für einen mög-lichen Friedensprozess (vor allem im Nahen und Mittleren Osten) ein wichtiger Un-tersuchungsgegenstand politologischer Forschung. Die Untersuchung von nicht-staatlichen Akteuren und Bürgerkriegsparteien stellt die Wissenschaft allerdings vor das Problem der Validität von Daten, Informa-tionen und Erfahrungsberichten. Gerade in Bürgerkriegen kommt die Forschung häufig nicht umhin, aus Mangel an Alternativen auf Informationen der jeweiligen Bürgerkriegsparteien zurückzugreifen (Siegelberg/Hensell 2006). Dies sollte aller-dings mit dem Bewusstsein geschehen, dass diese Informationen häufig selektiv kompiliert werden und der Interessenspolitik des jeweiligen Akteurs unterliegen. Aufgrund der limitierten Quellen direkter Augenzeugen, die vor Ort in Ro-java von der inneren Struktur dieser Organisation berichten können, stellt die Mo-nographie Revolution in Rojava (Flach/Ayboga/Knapp 2015) eine außerordentlich wichtige Quelle für die vorliegende Arbeit dar. Die drei Autoren verbrachten meh-
                                                 2 Viele Staaten wurden durch die Kooperation mit einer der Supermächte nach innen stabilisiert. Das Wegbrechen der bipolaren Ordnung nach dem Ende des Ost-West-Konflikts führte zu einer unipolaren Ordnung und im Zuge dessen zu vermehrten innerstaatlichen Konflikten. 
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rere Monate vor Ort in Rojava. In dieser Zeit konnten sie mit unzähligen Verant-wortlichen und Bürgern sprechen. Dennoch gilt: Die Einordnung dieser Erfah-rungsberichte ist kritisch zu hinterfragen, da sie im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung erstellt wurde, die im Interesse einer linkspolitisch geprägten (Außen-) Po-litik publiziert. Rojava wird in der Veröffentlichung per se als positiv und förderlich für die Gesellschaft und die Region beschrieben. Die Autoren weisen allerdings selbst darauf hin, dass ihre Berichterstattung weder unparteiisch noch objektiv ist (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 24). Methodisch stützt sich die vorliegende Arbeit auf Noppel (2016), der den Islamischen Staat (IS) anhand einer ähnlichen Fragestellung untersuchte. Die theoretische Grundlage der vorliegenden Arbeit bilden der Weber-sche Staat und die sozio-ökonomische Gesellschaftsanalyse von Jung (2001). Kapitel zwei gibt zu Beginn einen Überblick über die Kurden im Nahen und Mittleren Osten und über die wichtigsten politischen Akteure im Kontext der auto-nomen Kurdenregion Rojava. In Kapitel drei wird der Staat als zentrale Ord-nungsmacht des politischen Systems analysiert. Dabei wird auf Max Weber und sein Verständnis von Legitimität zurückgegriffen sowie empirische und juristische Staatlichkeit voneinander abgegrenzt. Kapitel vier untersucht die drei zentralen Faktoren zur Reproduktion sozialer Ordnungen nach Dietrich Jung (Gewaltmono-pol, Wirtschaft und Symbolik). Kapitel fünf widmet sich dem Parastaat als alterna-tive Ordnungsform, der innerhalb der formaljuristischen Grenzen eines Staates exis-tiert. Im Hinblick auf den Titel der Arbeit wird hier zwischen Staat und Parastaat unterschieden. Mit Kapitel sechs beginnt der empirische Teil der Arbeit. Zuerst wird die autonome Kurdenregion Rojava geographisch und demographisch einge-ordnet, woraufhin die Entstehungsgeschichte Rojavas und ihre zentrale Ideologie analysiert werden. Anschließend werden Gewaltmonopol, Organisation, die Bereit-stellung öffentlicher Güter, das Wirtschafts- und Justizsystem und zuletzt die Au-ßenbeziehungen untersucht. Kapitel sieben nimmt die Einordnung zwischen Staat und Parastaat vor, bevor im letzten Kapitel der Status Quo der Analyse auf eine zukünftige Entwicklung Rojavas angewendet wird. 



Rojava – zwischen Staat und Parastaat  4 2 Die Kurden in Rojava – Kurzprofil Bevor auf die quasi-autonome Region Rojava eingegangen wird, erfolgt eine historische Einordnung des kurdischen Volkes. Die Kurden sind eine ethnische Gruppe im Mittleren und Nahen Osten mit Wurzeln in Armenien, Iran, Irak, Syrien und der Türkei. Mit mehr als 30 Millionen Menschen sind die Kurden das weltweit größte Volk ohne eigenen Staat (Federici 2015: 81; Kücük/Özselcuk 2016: 184). Viele Kurden, von denen etwa 90 Prozent sunnitische Muslime sind (Moreland 2017: 22), leben in der Diaspora (siehe Tabelle 1). Tabelle 1: Kurden weltweit Staat Geschätzte kurdische Bevölkerung (in Mio.) Gesamtbevöl-kerung Prozentualer Teil n- Iran 8,1   80,8 10 Irak 5,5   32,6 17 Syrien 1,6   17,9 9 Türkei 15,5   81,6 19 Ehemalige 2 UdSSR und  Diaspora  TOTAL 32,7 Quelle: Dahlman/Mohradi 2018: 226. Die Segmentierung der kurdischen Bevölkerung in verschiedenen National-staaten durch die Grenzziehung nach dem Ersten Weltkrieg (Sykes-Picot-Abkommen3) ist ein wichtiges historisches Ereignis in Bezug auf die Analyse der 
                                                 3 Das Sykes-Picot Abkommen wurde am 16. Mai 1916 von den Regierungen Großbritanniens und Frankreichs beschlossen. In dem geheimen Abkommen regelten die beiden Staaten mittels ih-rer Diplomaten Sir Mark Sykes (Großbritannien) und Georges Picot (Frankreich) die Auftei-
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alternativen Ordnungsform Rojavas. Die Ablehnung des modernen Nationalstaats von kurdischer Seite und die Etablierung autonomer Ordnungen stehen in enger Verbindung mit der kurdischen Geschichte. Kaum ein anderes Volk hat so sehr un-ter den Folgen des modernen Nationalstaates gelitten wie die Kurden, denn das kurdische Volk wurde nach dem Ersten Weltkrieg in den Staaten Türkei, Syrien, Irak und Iran marginalisiert und häufig höchstens geduldet (Halhalli 2018: 27). Auch in Syrien wurden die Kurden unterdrückt, indem ihnen dort eine offizielle Staatsbürgerschaft vorenthalten wurde (Duman 2017: 85).4 Lange Zeit galt es unter der kurdischen Bevölkerung als erstrebenswert, ei-nen kurdischen Staat (Kurdistan) zu gründen. Dieser erdachte Staat der Kurden wird von den Regierungen in Syrien, Irak, Iran und der Türkei indes vehement ab-gelehnt. Das theoretische Konstrukt Kurdistan ist unterteilt in Bakur (Norden) in der Türkei, Rojava5 (Westen) in Syrien, Baschur (Süden) im Irak und Rojhalat (Os-ten) im Iran (siehe Abbildung 1). In Syrien leben circa 1,6 Millionen Kurden, hauptsächlich in den nördlichen Regionen des Landes, was circa 18 Prozent der syrischen Bevölkerung entspricht (siehe Tabelle 1). Die Kurden sind damit die größte nicht-arabische Minderheit in Syrien (Halhalli 2018: 29). 
                                                                                                                                          lung der arabischen Provinzen des Osmanischen Reiches für die Zeit nach dem Ende des Ers-ten Weltkriegs. Frankreich erhielt dadurch die Kontrolle über die südöstliche Türkei, Syrien, den Libanon sowie den Nordirak. Im Gegenzug sicherte sich Großbritannien Einfluss im heu-tigen Jordanien, in Israel, Palästina sowie im Südirak. Mittels des Sykes-Picot-Abkommen wurden Staatsgrenzen unter Missachtung bestehender ethnischer sowie religiöser Gruppie-rungen gezogen. So entstanden die heutigen Staaten Libanon, Irak, Jordanien und Syrien (An-tonius 2015: 164-169). Die aktuellen Spannungen und Kriege in der Region zeigen, dass die Aufteilung des Nahen Ostens im Sykes-Picot-Abkommen noch heute zu Konflikten führt. 4 Erst zu Beginn der Bürgerkriegs 2011 machte Assad, zum Erstaunen internationaler Beobachter, Zugeständnisse an die Kurden und sicherte tausenden staatenlosen Kurden die syrische Staatsbürgerschaft zu (Kaya/Whiting 2017: 82). 5 In Abbildung ŗ „Rojawaȃ genannt. 
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Abbildung 1: Karte von Kurdistan 

Quelle: Mostafanejad 2016. PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê, Arbeiterpartei Kurdistans) Abdullah Öcalan gründete die kurdisch-sozialistische Arbeiterpartei Kurdis-tans PKK 1978 in der Türkei. Ziel der marxistisch-leninistisch orientierten PKK war die Gründung eines eigenen kurdischen Staates durch einen revolutionären Um-bruch. Dazu nutzte und nutzt die PKK noch heute Gewaltmittel wie Anschläge und Guerilla-Aktionen, die nach dem zweiten Militärputsch 1980 in der Türkei zu zahl-reichen Inhaftierungen von PKK-Mitgliedern führten. Einer Gruppe um Abdullah Öcalan gelang der Rückzug in den Libanon und nach Syrien. Unter den Bedingun-gen des Ost-West-Konflikts duldete das von der Sowjetunion unterstützte syrische Baath-Regime die PKK als Druckmittel gegen den NATO-Staat Türkei; als Folge daraus erreichte die PKK in den 1990er-Jahren ihre bis dato größte militärische und politische Stärke. Mit der Inhaftierung Öcalans 1999 veränderte sich auch die innere Struktur der PKK – politische Mittel zur Errichtung einer kurdischen Autonomie erhielten zunehmend Vorzug vor der Anwendung von Gewaltmitteln (Üstündag 2016: 198; Flach/Ayboga/Knapp 2015: 30, 95-96). Dennoch ist der bewaffnete Kampf der PKK in der Türkei, der Schätzungen zufolge bislang 40.000 Menschen das Leben kostete, nicht beendet (Moreland 2017: 22). 
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PYD (Partiya Yekitîya Demokrat, Partei der Demokratischen Union) Die PYD wurde 2003 von ehemaligen Mitgliedern der PKK in Syrien ge-gründet. Sie gilt als syrischer PKK-Ableger mit einer starken ideologischen Verflech-tung (Ergun 2018: 154), was sich unter anderem im Führerkult um Öcalan zeigt. Die weltanschauliche Ausrichtung der PYD beinhaltet Elemente des Sozialismus, Mar-xismus und Leninismus sowie des kurdischen Nationalismus, der maßgeblich von Öcalan geprägt wurde. Wie die PKK strebt die PYD nach demokratischer Autono-mie innerhalb der Grenzen der existierenden Nationalstaaten (Federici 2015: 83). Im Jahr 2012 übernahm sie die administrative Kontrolle über die Region Rojava. YPG (Yekîneyên Parastina Gel, Volksverteidigungseinheiten) Die YPG, als deren Gründer der kurdisch-syrische Politiker Salih Muslim angesehen wird, gilt als der bewaffnete Arm der PYD.6 Als die Unruhen in Syrien 2011 ausbrachen, gründete er sie zusammen mit circa 1.000 PKK-Kämpfern (Federici 2015: 83). Während des syrischen Bürgerkrieges machten sich – insbesondere im Zuge des Kampfes um Kobanê – viele PKK-Kämpfer auf den Weg nach Syrien, um sich der YPG anzuschließen (Ögur/Baykal 2018: 54). Die Anzahl der YPG-Kämpfer (inklusive YPJ) wird auf mindestens 60.000 geschätzt, wobei ein Ausbau auf circa 100.000 Kämpfer angestrebt wird (Federici 2015: 83, Pusane 2018: 76). Teile der YPG- Streitkräfte wurden mithilfe US-amerikanischer Waffenlieferungen für den Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat (IS) mit moderner Rüstungstechnik aus-gestattet (BBC 2017). YPJ (Yekîneyên Parastina Jin, Frauenverteidigungseinheiten) Die YPJ ist die Frauenverteidigungseinheit der YPG und wurde im Jahr 2013 gegründet. Die Kämpferinnen der YPJ, die geschätzt 30 bis 40 Prozent der Streitkräf-te bzw. knapp 24.000 Soldatinnen in Rojava stellen, sollen als gleichberechtigte mili-tärische Einheit neben der YPG existieren (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 200-203). 
                                                 6 Knapp und Jongerden (2014) verdeutlichen zwar, dass die YPG unter demokratischer Kontrolle der Räte und des Parlaments stehe (Knapp/Jongerden 2014: 95), andere Autoren gehen aber davon aus, dass Rojava streng hierarchisch organisiert und die YPG eng mit der PYD verbunden ist. Deswegen wird sie im Folgenden als bewaffneter Arm der Partei PYD bezeichnet (Lowe 2016; Leezenberg 2014: 684). 
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Nachrichtenagenturen zufolge sind mittlerweile circa 24.000 Kämpferinnen der YPJ beigetreten (Perry 2017). TEV-DEM (Tevgera Civaka Deokratîk, Movement for a Democratic Society) Die TEV-DEM ist eine politische Bewegung, die faktisch die autonome Regi-on Rojava regiert. Die TEV-DEM gibt vor, eine breite sozio-politische Bewegung in Syrien zu sein, in der viele Parteien partizipieren und in der die PYD nur eine von vielen ist. In der Realität wird Rojava aber eine streng hierarchisch-organisierte Re-gierungsform des Autoritarismus unterstellt. Aufgrund des Übergewichts der PYD in der TEV-DEM ist eine Unterscheidung zwischen TEV-DEM und PYD nur schwer möglich. Es wird angenommen, dass die Entscheidungen der TEV-DEM de facto von der PYD diktiert werden (Lowe 2016: 6).7 
KNC ǻEncûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyeyê, Kurdischer Nationalrat) Der Kurdische Nationalrat (KNC) ist ein Zusammenschluss aus 14 kurdi-schen Parteien, der im Oktober 2011 gegründet wurde. Er ist damit die stärkste kur-dische Oppositionskraft in Syrien nach der PYD und konkurriert mit ihr um Ein-fluss. Politisch ist der KNC durch die beiden stärksten irakischen Kurdenparteien Demokratische Partei Kurdistans (KDP) und die Patriotische Union Kurdistans (PUK) geprägt (Gunes/Lowe 2015: 4). Durch den Aufstieg der PYD in Syrien wurde der Einfluss des KNC geschwächt, da sie den Kurdischen Nationalrat immer wieder unter Druck setzt, indem zum Beispiel Parteien aus dem Bündnis verboten wurden (Lowe 2016). Der Kurdische Nationalrat beschuldigt die PYD indes, undemokrati-sche Methoden anzuwenden und mit dem Assad-Regime zu kooperieren (Ögur/Baykal 2018: 57). KDP (Partiya Demokrata Kurdistanê, Demokratische Partei Kurdistans) Die KDP, 1946 gegründet, ist eine irakisch-kurdische Partei und wird seit 1979 von Masud Barzani geführt. Ihr Ziel ist es, eine kurdisch-separatistische Auto-nomie im Irak zu etablieren. Die KDP und die PKK in der Türkei verbindet ein an-
                                                 7 Aufgrund dieser Feststellung wird im Folgenden – wenn es um Regierungshandeln in Rojava geht – meist direkt Bezug auf die PYD und nicht auf die TEV-DEM genommen. 
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gespanntes Verhältnis zueinander, da beide Parteien die Führerschaft über die Kur-den im Nahen Osten für sich in Anspruch nehmen (Ögur/Baykal 2018: 56). SDF (Hêzên Sûriya Demokratîk, Demokratische Kräfte Syriens) Die Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) sind ein syrisches Militärbündnis, das sich am 10. Oktober 2015 gebildet hat. Mitglieder sind die YPG/YPJ, kurdisch-turkmenische sowie sunnitisch-arabische Gruppierungen und der assyrisch-aramäischen Militärrat der Syrer. Trotz der nicht-kurdischen Mitglieder gilt die YPG als dominierende Entscheideungsinstanz in diesem Bündnis (Lowe 2016: 6). Rojava 2012 gelang es den syrischen Kurden um die PYD und YPG, sich inmitten des Bürgerkriegs in Syrien von der syrischen Staatsgewalt loszulösen, um eine au-tonome Selbstverwaltung zu etablieren. In den drei Kantonen Afrin, Kobanê und Cizîrê wurde die autonome Region Rojava gebildet (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 11,  23). Schnell begann der Aufbau einer eigenverantwortlichen Organisation mit der Eröffnung kurdischer Schulen, eines eigenen Justizsystems, einer selbst-ständigen Verwaltung und der Ausbildung von militärischen Einheiten. In der folgenden Untersuchung soll analysiert werden, ob die autonome Kurdenregion Rojava eher als Staat oder als Parastaat bezeichnet werden kann. Da-zu werden zuerst die beiden Begrifflichkeiten definiert. Anschließend wird das Fallbeispiel Rojava untersucht. 



Rojava – zwischen Staat und Parastaat  10 3 Der Staat Der Staat als Herrschaftskonstrukt über eine Gruppe von Menschen ist ein historisch kontrovers diskutierter Begriff. Der Leviathan (1651) von Thomas Hobbes gilt als Grundlagenwerk zur Theorie des modernen Staates. Laut Hobbes ist der Mensch in seinem Naturzustand von Gewalt und Anarchie geprägt. Um diesen Zu-stand der Gesetzlosigkeit zu überwinden, bedarf es einer übergeordneten Instanz, die für die Gesetzgebung und deren Einhaltung sorgt. Hiermit findet der Kriegs- bzw. Naturzustand sein Ende. Nach Hobbes ist der Staat also ein Garant für Recht und Ordnung, der für die Sicherheit der Menschen, die in ihm leben, sorgt (Wassermann 2017). Die Menschen in einem Staat übertragen bei seiner Gründung Macht auf ei-nen Souverän und tauschen diese gegen Sicherheit ein. Diese Machtübertragung definiert Hobbes als Staatsvertrag, den die Mitglieder eines Staates unwiderruflich, aber freiwillig eingehen. Gleichzeitig kann diese Übertragung von Rechten und Macht nur freiwillig geschehen, sonst ist sie ungültig. Die Freiwilligkeit eines sol-chen Tauschs ist allerdings ausschließlich dann gewährleistet, wenn dadurch dem-jenigen, der die Rechte überträgt, ein Vorteil entsteht – der erwähnte Tausch: Macht gegen Sicherheit (Wassermann 2017: 497). Sicherheit gilt auch in der modernen Staatstheorie als elementare Grund-funktion des Staates. Zahlreiche Autoren räumen der Gewährung von Sicherheit eine zentrale Rolle ein (Noppel 2016: 6). Welche Funktionen ein Staat aber darüber hinaus explizit ausüben muss, bleibt eine Frage der normativen Zuschreibung. So können zum Beispiel wohlfahrtsstaatliche Leistungen für die Bevölkerung oder die Zusicherung von Eigentumsrechten als optionale staatliche Funktionen betrachtet werden. Wegen dieser normativen Problematik soll zunächst auf eine Minimaldefi-nition von Staatlichkeit zurückgegriffen werden. Diese juristische Minimaldefinition des Staates liefert Georg Jellinek in seiner Drei-Elemente-Lehre: Sie basiert auf der Existenz eines eingegrenzten Territoriums 
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(Staatsgebiet), einer darin lebenden Bevölkerung (Staatsvolk) und einer zentralisier-ten Gewalt (Staatsgewalt) (Jellinek 1960). Aufgrund der Absenz einer allgemeingül-tigen Definition gilt die Drei-Elemente-Lehre im Völkerrecht noch heute – allerdings wurde sie ebenso hinsichtlich ihres Minimalismus kritisiert (Maier 2001: 29). Max Weber bezog sich indirekt auf die Drei-Elemente-Lehre von Jellinek, implementierte aber eine machtpolitische Ebene in sein Staatsmodell. Laut Weber ist ein funktionierendes Gewaltmonopol elementare Voraussetzung der legalen staatli-chen Herrschaftsausübung und demnach konstitutives Merkmal eines Staates (We-ber 1972). In seinen Werken entwickelte er eine Staatsdefinition, die bis heute in den Politik- und Sozialwissenschaften Anwendung findet. 3.1 Der Webersche Staatsbegriff Die beiden zentralen Begriffe im Weberschen Staat sind Macht und Herr-
schaft. Weber definiert Macht als „jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichwohl worauf diese Chance beruhtȃ ǻWeber ŗşŝŘ: ŘŞǼ. Die Fähigkeit und die Bereitschaft, negative Sanktionen durchzusetzen, beschreiben also den Machtbegriff (Noppel 2016: 9). 
Herrschaft ist laut Weber „die Chance, für jeden Befehl bestimmten Inhalts bei an-gebbaren Personen Gehorsam zu findenȃ ǻWeber ŗşŝŘ: ŘŞǼ. Der Unterschied zum Machtbegriff liegt in der obligatorischen Legitimität gegenüber der übergeordneten Instanz begründet. Das Volk muss also die Herrscher akzeptieren und an die Rechtmäßigkeit ihrer Ordnung glauben. Lambach drückt dies folgendermaßen aus: 
„Die Existenz des Staates ist nur garantiert, weil ǻund solangeǼ die Menschen daran glauben, dass er existiertȃ ǻLambach ŘŖŖŞ: řŜǼ. Diese Form der Legitimität (von unten nach oben) ist nach Weber das konsti-tuierende Merkmal von Staaten. Dabei entscheidet das Individuum, ob es die Herr-schaft eines politischen Verbands anerkennt oder nicht. Durch das Befolgen der Re-geln und Normen eines Herrschaftsverbandes unterwirft sich das Individuum indi-rekt dieser Ordnung. Die Herrschaftsordnung verspricht im Gegenzug Sicherheit 
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für das Individuum und erhält soziale Kontrolle über die Unterworfenen. Diese soziale Kontrolle wächst mit der Anzahl der Menschen, die ihr folgen, und der In-tensität der Herrschaftsbeziehung von unten nach oben (Lambach 2008: 34-35). Aus den Begriffen Macht, Herrschaft und Legitimität entwirft Weber die fol-gende Staatsdefinition:  Staat soll ein politischer Anstaltsbetrieb heißen, wenn und insoweit sein Ver-waltungsstab erfolgreich das Monopol legitimen physischen Zwanges für die Durchführung der Ordnungen in Anspruch nimmt. (Weber 1972: 29). Primäres Identifikationsmerkmal des Staates ist demnach die erfolgreiche Monopolisierung von Gewalt. Das Monopol auf Gewaltausübung definiert in die-sem Zuge das Fehlen jeglicher übergeordneter Instanzen, so dass es per Definition also immer nur ein Monopol pro Einheit geben kann. Wenn sich diese Monopolisie-rung auf Legitimität stützt und einem definierten Territorium zugrundeliegt, spricht Weber vo einem Staat. Hier stützt er sich auf Jellinek. Beide gehen davon aus, dass für den Staat eine zumindest teilweise bestehende Grenzziehung und ein darin lebendes Volk existieren müssen (Noppel 2016: 12). Kritikpunkte am Weberschen Staatsbegriff resultieren aus seiner theoreti-schen Konzeption. So konstatieren Milliken und Krause:  Even Western European states today do not always reach the Weberian pin-nacle in which a rationalized central bureaucracy enjoys a monopoly of orga-nized violence over a given territory and population. (Milliken/Krause 2003: 3)  Weber selbst weist allerdings darauf hin, dass sein Staatsbegriff einen Idealtypus definiert, der zur wissenschaftlichen Distinktion dient und in der Realität nicht vor-kommen muss (Noppel 2016: 8-9). Faktoren zur Messung von Staatlichkeit wie das Gewalt-, Justiz- oder Steu-ermonopol bleiben in der empirischen Realität (zum Beispiel auch in der Bundesre-publik Deutschland) in finaler Form unvollständig – sei es durch Formen der Selbst-justiz, der organisierten Kriminalität oder durch Gruppierungen wie den National-
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sozialistischen Untergrund, die Rote Armee Fraktion oder die Reichsbürgerbewe-gung. Der Anspruch auf staatliche Monopolbildung wird von innergesellschaftli-chen Akteuren jederzeit in Frage gestellt und herausgefordert. Das Ideal eines Mo-nopols erfüllt deshalb kaum ein empirischer Fall – nicht einmal die westlichen In-dustriestaaten haben ein uneingeschränktes Herrschaftsmonopol in-ne (Lambach 2008: 21). Indes ist das Kriterium der Legitimität besser geeignet, um Staatlichkeit zu messen, da es nicht so schwer quantifizier- und messbar ist wie Monopole oder de-ren Institutionen. Vielmehr ist die zugesprochene Legitimität vonseiten der Bevöl-kerung für diese Institutionen entscheidend, wenn Staatlichkeit gemessen werden soll. Indikatoren sind hier zum Beispiel die Einstellungen der Bürger gegenüber dem Staat, Institutionen, Gesetzen und dem politischen System. Diese Einstellungen sind mithilfe von Umfragen und Befragungen messbar. Für nicht-autoritäre Staaten, in denen keine gewalttätigen Konflikte vorherrschen, ist dies relativ unproblema-tisch. Eine Vielzahl an Meinungsforschungsinstituten versucht die öffentliche Mei-nung in Gesellschaften abzubilden. In Bürgerkriegsökonomien sind solche Erhe-bungen jedoch häufig deutlich schwieriger durchzuführen. Außerdem sollte die Validität der Daten in autoritären Staaten oder Ordnungen stets hinterfragt werden (Grävingholt/Ziaja/Kreibaum 2015: 1287). In der Praxis reicht die Legitimitätszuschreibung von aktiver Unterstützung, starker Zustimmung über passive Tolerierung bis hin zu Ablehnung und aktiver Untergrabung der staatlichen Ordnung. Die breite Masse der Bevölkerung in konso-lidierten Staaten wird sich allerdings im passiven Bereich bewegen (Lambach 2008: 40). Solange die Machthaber und ihr Regelwerk als funktional und angemes-sen betrachtet werden, wird die staatliche Ordnung von seiner Bevölkerung gestützt und unterstützt. Fühlt sie sich aber marginalisiert und missachtet, wird sie auch das Regelwerk nicht mehr als handlungsleitend ansehen und gegebenenfalls sogar ver-suchen, das Regime zu stürzen (Noppel 2016: 12). Generell gilt in diesem Zusam-menhang aber: Je weitreichender und je fester verankert die Legitimität der Macht-
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haber gegenüber der Bevölkerung ist, desto weniger wahrscheinlich ist ein aktives Vorgehen gegen diese herrschende Ordnung. Auf der anderen Seite erleichtert eine weitreichende Zustimmung staatliches Handeln. Überdies erweitert sie den Hand-lungsspielraum der Regierenden. Außerdem ist zu erwähnen, dass diese Zustim-mung durch die Erfüllung von Fürsorgefunktionen in Form von Sozialleistungen, Sicherheit, Gesundheit und Infrastruktur erfolgen kann (Noppel 2016: 35). Webers Staatskonzept gilt bis heute als wegweisend in der Sozial- und Poli-tikwissenschaft. Sein Ansatz betrachtet Legitimität allerdings nur aus vertikaler Per-spektive – also bzgl. des Verhältnisȁ von Volk und Herrschenden. Unterrepräsen-tiert bleibt die horizontale Ebene. Diese ist insofern wichtig, als dass Verbände (be-vor sie eine soziale Ordnung etablieren) in Konkurrenz zu anderen gesellschaftli-chen Verbänden stehen. Bevor ein Staat oder eine Ordnung gegründet werden kann, muss sie sich also gegenüber potenziellen Machtkonkurrenten durchsetzen (Lambach 2008: 41). 3.2 Juristische und empirische Staatlichkeit Die meisten westlichen Industriestaaten weisen eine formaljuristische sowie eine empirisch belegbare Staatlichkeit auf. Jackson und Rosberg (1982) führen aller-dings an, dass Staaten – vor allem postkoloniale Staaten in Afrika – entweder nur über juristische oder nur über empirische Staatlichkeit verfügen. Empirische Staat-lichkeit definieren Jackson und Rosberg (1982: 2) anhand eines funktionalen Ge-waltmonopols im Einklang mit den theoretischen Überlegungen von Max Weber. Juristische Staatlichkeit wird hingegen mithilfe der Drei-Elemente-Lehre von Jelli-nek erklärt8: Wenn ein Staatsvolk innerhalb eines Staatsgebietes von einer Staatsge-walt beherrscht wird, so gehen die Autoren von juristischer Staatlichkeit aus. In der Praxis wird das Prädikat der Staatlichkeit aber von der internationalen Staatengemeinschaft vergeben. Ein Staat wird deswegen nur als solcher angesehen, wenn er durch die Gemeinschaft anerkannt wird. Die Zugehörigkeit zur internatio-
                                                 8 Jackson und Rosberg beziehen sich dabei explizit auf Jellinek (1960). 
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nalen Gemeinschaft folgt keinem klaren Kriterienkatalog, sondern ist häufig das Ergebnis der Interessens- und Machtpolitik der Staaten. So ist zum Beispiel der völ-kerrechtliche Status der Palästinensischen Autonomiegebiete bis heute umstritten, da allen voran Israel und die USA ihren Autonomiestatus nicht anerkennen. Es zeigt sich indes das Problem, dass Staaten, die offensichtlich alle Kriterien empiri-scher Staatlichkeit erfüllen, nicht automatisch auf die Anerkennung der Staatenge-meinschaft bauen können. So bleibt Somaliland trotz einer De-Facto-Unabhängigkeit im Zustand völkerrechtlicher Nicht-Existenz. Auf der anderen Seite besitzt der zerfallene Staat Somalia alle staatlichen Privilegien, während er lediglich formaljuristische Staatlichkeit, aber kaum empirisch nachweisbare Staatlichkeit aufweist (Küpeli 2010: 12). In der vorliegenden Arbeit soll die empirische Staatlichkeit der autonomen Ordnung Rojavas analysiert werden. Diese wird primär anhand von Legitimitätszu-schreibungen, aber auch anhand der Zentralisierung von Gewalt, der Wirksamkeit von Institutionen und Verwaltung, der ökonomischen Reproduktion und einer symbolischen Staatsidee gemessen (Noppel 2016: 4; siehe Kapitel 4). Auf den ersten Blick erscheint der Aspekt der juristischen Staatlichkeit für die Fallstudie Rojavas sekundär, da Rojava völkerrechtlich kein Staat ist und diesen Status zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht anstrebt. Es zeigt sich allerdings, dass gerade die Außenbezie-hungen (siehe Kapitel 6.10) äußerst wichtig für die Etablierung einer stabilen Ord-nung in Rojava sind. Zwar fehlt es Rojava an juristischer Legitimität im völkerrecht-lichen Sinne – kein UN-Staat erkennt Rojava als Staat an. Indes betrachten insbe-sondere die USA die kurdischen Kämpfer der YPG weiterhin als Verbündete im Kampf gegen den IS. 



Rojava – zwischen Staat und Parastaat  16 4 Reproduktion sozialer Ordnungen Neben dem Indikator der Legitimität zur Messung von Staatlichkeit sollen in Anlehnung an Jung (2001) die drei Funktionen für jedwede gesellschaftliche Ord-nungen betrachtet werden. Diese drei Funktionen lauten: 
 Kontrolle physischer Gewaltmittel 
 Wirtschaftliche Reproduktion 
 Symbolische Orientierungsmuster Jung zufolge ist die gleichmäßige Erfüllung dieser drei Funktionen essenziell für die Etablierung und Reproduktion sozialer Ordnungen. Dieser sozialwissen-schaftliche Ansatz fokussiert den sozialen Charakter von politischen Ordnungen – ergo: die Beziehung zwischen Regierenden und Beherrschten. Hierbei unterscheidet Jung nicht zwischen Staaten, zerfallenen Staaten, Autonomiebehörden oder Rebel-lengruppen. Wenn diese drei Faktoren erfüllt sind, kann von einer empirischen Form der Staatlichkeit ausgegangen werden, ganz gleich, ob eine juristische Form der Staatlichkeit vorliegt (Jung 2001; Siegelberg/Hensell 2006: 38). 4.1 Kontrolle physischer Gewaltmittel Die Kontrolle und die Bündelung von Gewaltmitteln innerhalb einer sozia-len Ordnung kann Stabilität nach innen und nach außen generieren. Zentralisierte und monopolisierte Gewalt kann zu jeder Zeit und an jedem Ort innerhalb des defi-nierten Territoriums gebündelt eingesetzt werden (Jung 2001). Eine weite Definition des Gewaltmonopols liefern Busch et al.: Wenn man vom Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit redet, darf man sich nicht auf die Apparate beschränken, die die physische Gewaltsamkeit des Staates unmittelbar repräsentieren. Man muss die Bürokratie insgesamt als die Herrschaft im Alltag behandeln. (Busch et al. 1988: 47) 
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Für die vorliegende Arbeit wird primär die enge Definition des Gewaltmo-nopols verwendet. Es werden aber auch staatliche Apparate wie Verwaltung, Büro-kratie und Institutionen analysiert, die nicht unmittelbar physische Gewaltsamkeit repräsentieren.Die Zentralisierung physischer Gewaltsamkeit hat primär einen ord-nenden und stabilisierenden Charakter. Durch die Androhung von Strafen und Sanktionen beim Bruch von gesellschaftlich festgelegten Regeln werden Anarchie und Selbstjustiz verhindert. Dies sorgt für Stabilität. Die Kontrolle des Gewaltmo-nopols bedeutet auch, dass keine höhere Autorität innerhalb des Staates existieren darf. Sicherheit nach innen hat einen starken Legitimität stiftenden Charakter. Denn ohne die Gewährung von Sicherheit vor externen Angriffen wird sich die Bevölke-rung kaum der herrschenden Ordnung unterwerfen. Indes ist eine dauerhafte Gewaltanwendung in den meisten Fällen kontra-produktiv für das Herrschaftssystem. Ein System der Repression und des Terrors kann Gesellschaften für eine Zeit lang durch Angst zur Gefolgschaft zwingen (Hahn 2006: 9-10). Die gesellschaftliche Kohäsion ist allerdings gefährdet, wenn fehlende Legitimität ausschließlich durch Gewalt substituiert wird: „Je mehr ein Staat darauf angewiesen ist, Gewalt und Repression anzuwenden, desto weniger legitim er-scheint er für die Bevölkerungȃ ǻNoppel ŘŖŗŜ: ŗŝǼ. Ist ein Staat erst einmal dazu übergegangen, mit starker Gewaltanwendung auf gesellschaftliche Forderungen zu reagieren (zum Beispiel durch den Einsatz des Militärs), so wird er immer wieder gezwungen sein, zu derartigen Mitteln zu greifen, da seine Reaktionen von seinen Gegnern als Zeichen der Schwäche gedeutet werden könnten. Aus diesem Grund sind Handlungen, die als Herrschaftsschwäche ausgelegt werden könnten, vonsei-ten autoritärer Staatsoberhäupter kaum zu erwarten und folglich nur sehr selten zu verzeichnen. Als Indikator für staatliche physische Gewaltmittel kann die Kontrolle über das definitorisch abgegrenzte Territorium herangezogen werden. Hier können Poli-zeidichte, Sicherheit, gewalttätige Aufstände oder die Sicherung der Grenzen nach außen als Variablen fungieren. Im weiteren Sinne können auch die Bereitstellung 
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öffentlicher Güter wie Infrastruktur, Trinkwasser und Bildung im Sinne eines posi-tiven Managements herangezogen werden (Noppel 2016: 23). 4.2 Ökonomische Reproduktion Für die ökonomische Reproduktion von Ordnungen muss zumindest ein ru-dimentäres Wirtschaftssystems vorhanden sein, sodass Verdienstmöglichkeiten für die Menschen bestehen und Steuereinahmen oder Ähnliches generiert werden kön-nen. Durch Abgaben und Steuern auf Transaktionen, Lohn, Umsatz und Vermögen kann sich der Staat einen Teil der Wertschöpfung zu Eigen machen, um ihn der Gemeinschaft zum Beispiel durch Investitionen in öffentliche Güter und Umvertei-lung zurückzugeben. Diese Vorstellung der Reproduktion entspricht dem Steuer-staat westlicher Prägung. In parastaatlichen Ordnungen kann es allerdings auch zu Finanzierungsformen kommen, die auf Gewalt, Raub, Ressourcenausbeutung und Plünderung basieren (Noppel 2016: 17). Diese kurz- fristigen Reproduktionsfakto-ren sind auf Dauer aber kaum dazu geeignet, Legitimität innerhalb der Bevölkerung zu generieren, da eine breite Teilhabe der Bevölkerung in den seltensten Fällen ge-geben ist.9 Es zeigt sich, dass nachhaltige Wirtschaftsprozesse und politische Rahmen-bedingungen in der Regel besser geeignet sind, um Legitimität vonseiten der Bevöl-kerung zugesprochen zu bekommen. Neben einem positiven Investitionsklima sind auch rechtliche Rahmenbedingungen wichtig, die ökonomischen Wettbewerb im Staat garantieren. Dabei muss das System nicht zwangsläufig gemeinwohlfördernd sein. Eine faire Ressourcenverteilung kann zwar die Unterstützung für das herr-schende Regime erhöhen, genauso gut können allerdings lediglich einflussreiche Gruppen von einer Klientelpolitik bedient werden (Hahn 2006: 24).  
                                                 9 Eine Ausnahme bildet in diesem Kontext zum Beispiel der Staat Katar, der die Gefolgschaft der Be-völkerung mit hohen Subventionen und finanziellen Vorteilen „erkauftȃ ǻGinsburg ŘŖŗŘǼ. 



19 Stefan Kreitewolf 4.3 Symbolisches Wertesystem Der Glaube an ein System manifestiert sich nicht nur durch harte wirtschaft-liche Faktoren, sondern auch durch symbolische. Gemeinsame kulturelle Werte sor-gen für gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt, ohne den soziale Ordnungen auf Dauer nicht funktionieren. Klassische Symboliken wie Flaggen, Hymnen, Unifor-men, aber auch Feiertage besitzen einen Wiedererkennungs- und Identifikations-wert. Das Ziel dahinter ist die Schaffung einer Identität der Gesellschaft, die sich durch Symbole, Praktiken sowie Bräuche von anderen unterscheidet. Das eigene Wertesystem kann sich durch diese Orientierungsmuster überdies abgrenzen. Die Abgrenzung von anderen Gruppierungen dient wiederum als Identifikationsfunk-tion für die eigene Gruppe. Daraus resultiert ein kollektiver Glaube an die Ord-nung, der stark legitimierend wirkt. Im Optimalfall mündet dieser Glaube in einer Staatsidee, einem umfassenden System, das an jedem Ort des Staatsterritoriums seine ordnende und strukturbildende Wirkung entfaltet. Welche Symboliken ge-nutzt und welche Wertesysteme kreiert werden, variiert von Staat zu Staat. So kön-nen religiöse Werte, eine Verfassung oder ein Grundgesetz, die Berufung auf Men-schenrechte oder ein Führerkult als gesellschaftliche Basis fungieren. Rechtsstaat-lichkeit, Pluralismus und Demokratie, wie in vielen westlichen Industriestaaten, sind also nur einige wenige Möglichkeiten, ein kulturelles Wertesystem zu definie-ren. Autoritäre Staaten sind hingegen häufig personenzentriert ausgerichtet, sodass um das politische oder religiöse Staatsoberhaupt eine Art (Führer-) Kult entsteht (Hahn 2006: 11-12). Durch diese normativen Orientierungsmuster werden die sozialen Bezie-hungen zwischen Herrschenden und Beherrschten geprägt. Nach Migdal (1988) sei ohne diese sozialen Beziehungen keine herrschaftliche Ordnung möglich. Die Ge-sellschaft müsse ideell durchdrungen werden. Quantifizierbar sind diese Beziehun-gen durch gesellschaftliches Feedback – zum Beispiel durch Umfragen, die die öf-fentliche Wahrnehmung von Politikern, Parteien und Institutionen messen, oder 
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mithilfe von Kennzahlen wie Wahlbeteiligung in demokratischen Systemen, dem Korruptionswahrnehmungsindex oder Kriminalitätsraten. Funktional erfolgreich sind häufig diejenigen Gesellschaften, die es schaffen, dauerhafte soziale Beziehun-gen zu der Bevölkerung aufzubauen, ohne exzessiv von Gewaltmitteln Gebrauch zu machen (Migdal 1988). 4.4 Zusammenfassung – der starke Staat Wenn die drei beschriebenen Elementarfunktionen durch Monopolisierung 
hinreichend erfüllt werden, kann von einem „starken Staatȃ ǻNoppel ŘŖŗŜ: ŗşǼ mit hohem Organisationsgrad ausgegangen werden. Hierbei ist nicht entscheidend, ob dem normativen Konstrukt von good governance, Demokratie und Pluralismus ge-folgt wird. In der Theorie kann auch der Warlord oder eine einzelne Führerpersön-lichkeit staatsähnliche Strukturen schaffen, die das Vertrauen und Unterstützung vonseiten der Bevölkerung sichert. Dennoch sind inkludierende Systeme mit plura-listischen und demokratischen Ansätzen aufgrund der höheren Legitimität der Herrschenden nach innen häufig stabiler. Systeme, die nur einen Teil der Bevölke-rung an Wohlstand und politischer Teilhabe partizipieren lassen, neigen zur Stö-rung des gesellschaftlichen Friedens. Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass es für die Erfüllung der drei Dimensionen des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Kapitals zwei Grundvoraussetzungen gibt: die territoriale Integrität sowie die Kontrolle der eige-nen Grenzen. Territoriale Integrität und staatliche Souveränität innerhalb der eige-nen Grenzen gelten als zentrales Merkmal von Staaten. Der starke Staat ist ohne ein völkerrechtlich zugesichertes Territorium, auf dem souveräne Entscheidungen ge-troffen werden, nicht denkbar (Noppel 2016: 21). Mithilfe der Ausprägungen der einzelnen Elementarfunktionen lassen sich nun alle staatsähnlichen Ordnungen analysieren und einordnen. Der starke Staat dient in diesem Zusammenhang als Idealtypus, der in der Praxis so nicht auftritt. So können empirische Fallbeispiele unterschiedlich starke und schwache Ausprägun-
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gen in den einzelnen Funktionen aufweisen (Lambach 2008: 34-36). Dies erlaubt die Analyse von sozialen Ordnungen hinsichtlich ihrer Staatlichkeit – seien es para-staatliche oder völkerrechtliche Staaten. 



Rojava – zwischen Staat und Parastaat  22 5 Der Parastaat Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage, was passiert, wenn Staaten die drei Elementarfunktionen nicht mehr ausreichend erfüllen können. Selbstverständlich ist es möglich, dass die staatliche Ordnung zusammenbricht. Bevor dies geschieht, ent-steht allerdings häufig eine alternative Ordnung, die das Gewaltmonopol des Staa-tes politisch (und militärisch) herausfordert. Im Falle von Syrien fragmentierten sich Macht und Herrschaft im Rahmen des Bürgerkrieges und seiner Begleiterscheinung. Vereinfacht gesagt: In verschiedenen Territorien existieren unterschiedliche Autori-täten (Hahn 2008: 25). Diese Ordnungen werden als Parastaat definiert. Häufig be-sitzen diese Ordnungen keine Form der juristischen Staatlichkeit. Die empirische Staatlichkeit wird anhand der drei oben genannten Dimensionen (Gewaltmonopol, Ökonomie und Symbolik) analysiert. Je besser diese Funktionen erfüllt werden, des-to höher ist der Organisationsgrad dieser parastaatlichen Ordnungen. Im Zuge der Analyse, ob eine Ordnung als Parastaat oder als Staat klassifi-ziert werden kann, ist es wie auch bei Jung (2001) irrelevant, welchen normativen Vorstellungen diese folgt. Ordnungen auf dem Kontinuum von Warlordfiguratio-nen über Parastaaten bis hin zu basisdemokratischem, pluralistischen und emanzi-patorischen Gesellschaften können gleichfalls untersucht werden (Bakonyi/Stuvoy 2006). Auch Ordnungen in bürgerkriegsartigen Räumen und Bür-gerkriegen müssen sich reproduzieren – auf politischer, ökonomischer und ideeller Ebene. Im empirischen Teil dieser Arbeit wird untersucht, wie Rojava innerhalb kurzer Zeit eine institutionelle Ordnung errichten konnte und inwiefern die drei Elemente nach Jung erfüllt werden. Hierbei wird der Fokus vor allem auf die Legi-timität schaffenden Funktionen gelegt. Der Parastaat wird indes als Ordnung definiert, dessen Herrschaftsstruktu-ren parallel zum Nationalstaat verlaufen und geografisch innerhalb dieser Staats-grenzen existieren. Dabei muss er per Definition nicht eine Sezession anstreben (sie-
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he Rojava), obwohl diese in der Realität oftmals das Ziel ist. Eine umfassende Defi-nition für den Parastaat bietet von Trotha: 

Unter ‚Parastaatlichkeitȁ verstehe ich eine Herrschaftsform, in der sich öko-nomische, soziale und politische Machtzentren oder organisierte Akteursnetze lokaler oder internationaler Provenienz als politische Machtzentren innerhalb einer formell als Staat anerkannten territorialen Einheit bilden. Kennzeich-nend für diese Zentren ist, dass sie einen wichtigen Teil der Souveränitäts-rechte der Zentralgewalt und der anerkannten, d.h. formell und deshalb zu-meist rechtlich festgelegten, Aufgaben im Kernbereich der staatlichen Verwal-tung an sich ziehen. (von Trotha 2011: 37) Neben dem Begriff „Parastaatlichkeitȃ wird auch der Terminus „Parasouve-
ränitätȃ ǻvon Trotha ŘŖŗŗǼ verwendet. Andere verwendte Wörter für dieses politi-sche Phänomen sind „states-within-statesȃ ǻKingston ŘŖŖŚǼ und „insurgent social 

orderȃ ǻStuvoy ŘŖŖŘǼ. Im Völkerrecht ist dieser Staat im Staat nicht anerkannt. Aufgrund des An-griffs auf das staatliche Gewaltmonopol und die staatliche Souveränität werden diese Ordnungen vom Zentralstaat häufig als terroristische und/oder separatistische Organisationen klassifiziert. Im Gegensatz zu Warlordfigurationen verfügt der Pa-rastaat über eine stärker ausgeprägte Form empirischer Staatlichkeit (Bakonyi/Stuvoy 2006). Der Grad der Institutionalisierung ist so weit fortgeschrit-ten, dass Verwaltung, öffentliche Dienstleistungen, ökonomische Reproduktion und der Sicherheitsapparat rudimentär bis solide funktionieren. Auch die Gewaltmittel konnten dem Zentralstaat entzogen und innerhalb des eigenen Autonomiegebiets zumindest partiell zentralisiert werden. Die Enteignung kann sogar so weit gehen, dass das zentralstaatliche Gewaltmonopol zerbricht und der Parastaat an die Stelle des Staates tritt (von Trotha 2011: 37). Auch auf symbolischer Ebene definieren Pa-rastaaten normative Orientierungsmuster wie Flaggen, Wappen, Hymnen und Uni-formen, um Identifikationsobjekte für die eigene Bevölkerung zu schaffen. 
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Im Bereich Wirtschaft sind allerdings große Unterschiede zu organisierten Staaten erkennbar. Durch die Nicht-Anerkennung der internationalen Gemeinschaft ist der Parastaat oftmals von den internationalen Märkten abgekoppelt oder sogar durch Blockaden oder Sanktionen ökonomisch isoliert. Das führt oftmals zu infor-mellen Wirtschaftsstrukturen, die auf Gewalt basieren oder durch Kriminalität ge-prägt sind (Noppel 2016: 32). Staatliche oder staatsähnliche Ordnungen zeichnen sich durch einen breiten Handel im Weltmarkt innerhalb eines Wirtschaftssystems aus (Bakonyi/Stuvoy 2006: 43). Im Parastaat ist das Wirtschaftssystem hingegen viel weniger politischen Rahmenbedingungen unterworfen und häufig den jeweils vor-herrschenden Notwendigkeiten angepasst. Da Parastaaten häufig in bewaffnetem Konflikt zum Zentralstaat oder zu anderen Akteuren stehen, können externe Ein-flüsse wie Eroberungen von wirtschaftlich und militärisch wichtigen Regionen die Ordnung massiv in ihrem Grad der Institutionalisierung zurückwerfen (Nop-pel 2016: 25). Anders als der Staat kann der Parastaat in den seltensten Fällen gefes-tigte Organisationsstrukturen und ökonomische Unabhängigkeit aufweisen oder garantieren. Des Weiteren ist auch auf Unterstützung von außen kaum Verlass. Das übergeordnete Problem lautet: Eine parastaatliche Ordnung kann in der Regel nur durch Legitimitätszuschreibung vonseiten der Bevölkerung und der in-ternationalen Gemeinschaft (oder zumindest das Vorhandensein von Bündnispart-nern) dauerhaft überleben. Ansonsten bleiben sie eine temporäre Erscheinung, die politisch oder militärisch bedroht und im Regelfall auf Dauer durch den Verlust von Macht geprägt sind (Noppel 2016). Die Transformation hin zu staatsähnlichen Strukturen hängt hauptsächlich von folgenden Faktoren ab: 

 Monopolisierung des Gewaltmonopols 
 Reproduktion über eine nachhaltiges Wirtschaftssystem 
 Gewährung von Sicherheit für die eigene Bevölkerung 
 Internationale Anerkennung und Bündnispartner auf nationalstaatlicher Ebene 
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 Symbolische Orientierungsmuster, die über die lokale Ebene hinausgehen 
 Legitimität nach innen Da diese Ansprüche für parastaatliche Ordnungen häufig unvollständig sind, verbleibt oft eine paradoxe Verflechtung mit dem Nationalstaat, wenn sich – wie in der Fallstudie zu Rojava – herausstellt, dass Verwaltungsstrukturen in Rojava von der kurdischen PYD und der syrischen Zentralregierung parallel verlaufen und zum Teil in den gleichen Gebäuden operieren (Khalaf 2016: 19). 



Rojava – zwischen Staat und Parastaat  26 6 Rojava Rojava bedeutet auf Kurdisch Westen. Damit gemeint ist die westliche Teil-region der gesamten kurdischen Siedlungsregion, die sich über den Irak, Syrien, Iran und die Türkei erstreckt (siehe Abbildung 1, S. 5). In der deutschen Berichter-stattung und Literatur wird auch die Bezeichnung „Demokratische Föderation 

Nordsyrienȃ ǻDFNSǼ verwendet ǻSchindler ŘŖŗŝǼ. 6.1 Geographie Die autonome Kurdenregion Rojava lässt sich in die Regionen Afrin, Kobanê und Cizîrê unterteilen. Abbildung 2: Karte von Rojava 

Quelle: Flach/Ayboga/Knapp 2015: 29. Kanton Afrin Afrin ist sowohl die Bezeichnung des Kantons als auch der Name der Hauptstadt des Verwaltungsbezirks. Gegründet wurde die Stadt Afrin im 19. Jahr-hundert als Handelsknotenpunkt. Die Region Afrin ist die westlichste Rojavas und von der türkischen Provinz Kilis im Norden und von der türkischen Provinz Hatay 
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im Westen umschlossen. Sie ist 2.050 km2 groß und umfasst acht Städte. Vor Beginn des syrischen Bürgerkrieges sollen circa 400.000 Menschen in Afrin gelebt haben. Durch die Flüchtlingswellen aus Städten wie Aleppo verdoppelte sich die Bevölke-rung im Jahr 2016 auf circa 800.000 Einwohner, deren Majorität sunnitisch geprägt ist. Einen Großteil der Wirtschaft macht die Landwirtschaft aus: Es werden Wei-zen, Baumwolle, Zitrusfrüchte, Granatäpfel, Melonen, Weintrauben, Feigen und Oliven angebaut (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 31). Seine Unabhängigkeit erklärte der Kanton Afrin am 29. Januar 2014. Seit dem 20. Januar 2018 interveniert das türkische Militär im Rahmen der sogenannten Operation Olivenzweig (siehe Kapitel 6.10) in der Region Afrin und bekämpft die Kurden (Süddeutsche Zeitung 2018). Kanton Kobanê Die Stadt Kobanê wurde 1892 gegründet und ist heute die Hauptstadt des gleichnamigen Kantons. Neben armenischen Flüchtlingen, die vor dem Genozid des Osmanischen Reiches flohen, ließen sich auch verfolgte Kurden aus der Türkei dort nieder. Vor dem syrischen Bürgerkrieg sollen in der Region Kobanê10 circa 200.000 Menschen gelebt haben. Mitte 2014 hat sich auch die Bevölkerung dieses Kantons auf circa 400.000 Menschen verdoppelt. Im Jahr 2014 belagerte der IS die strategisch wichtige Stadt Kobanê für circa sechs Monate und versuchte erfolglos, sie einzu-nehmen. Als kleinster der drei Kantone hat Kobanê am 27. Januar 2014 seine Unab-hängigkeit erklärt (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 32-33). Kanton Cizîrê Cizîrê ist die größte Verwaltungsregion in Rojava. In der Region leben hauptsächlich Kurden, Araber, Assyrer, Armenier und Jesiden. Qamislo11 gilt als das administrative Zentrum von Cizîrê. Da die Truppen des Baath-Regimes noch immer einen Teil der Stadt kontrollieren, wurden administrative Aufgaben in die Stadt Amude ausgelagert. Die Region Cizîrê ist für seine großflächige Landwirt-
                                                 10 In Abbildung 2, S. 22, „Kobaniȃ genannt. 11 In Abbildung 4, S. 30, „Kamischliȃ genannt. 
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schaft bekannt – endlose Weizenfelder und zahlreiche Hügelketten machen die Landschaft aus. Cizîrê erklärte sich am 21. Januar 2014 für unabhängig (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 34, 246). 6.2 Entstehung von Rojava Der syrische Staat wurde in den Regionen Kobanê, Afrin und Cizîrê im Juli 2012 von kurdischen Streitkräften zum Rückzug gezwungen. Die PYD und YPG waren dabei die entscheidenden Akteure in der Bestrebung nach kurdischer Auto-nomie. Sie nutzten die Schwäche des syrischen Staates als window of opportunity und etablierten Stück für Stück die autonome Ordnung Rojavas in der Region (Federici 2015: 82; Kaya/Whiting 2017: 84). Beobachter attestieren der PYD eine hohe Partei-disziplin, eine gut strukturierte Organisation und eine beeindruckende Fähigkeit, auf die jeweiligen Situationen zu reagieren und daraus ihre Vorteile zu ziehen. Mit-hilfe dieser Faktoren wird der schnelle Aufstieg Rojavas im Jahre 2012 primär er-klärt (Federici 2016: 83; Khalaf 2016: 9). Die politische Nähe zur PKK sorgt zudem für eine logistische Unterstützung mit Gütern, militärischem Know-how und Ver-waltungskompetenz. Die PYD und YPG betrachten ihre Vorgehensweise seit Ausbruch des syri-schen Bürgerkriegs als eine Art dritten Weg. Sie entschieden sich, weder mit der Opposition noch mit dem Baath-Regime zu kooperieren (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 108). Dies führte unter anderem zu innerkurdischen Differenzen, da sich der KNC der Opposition anschloss und sich offen gegen das Assad-Regime stellte und dies auch von der PYD verlangte (mehr hierzu in Kapitel 6.10). Im Zuge des syrischen Bürgerkriegs flohen viele Menschen aus den um-kämpften Gebieten wie Aleppo und ar-Raqqa12 nach Rojava, da in dieser Region bis 2013 kaum Kampfhandlungen stattfanden. Ab 2014 kam es hauptsächlich zu Ge-fechten mit dem IS, der seinerseits versuchte, die kurdischen Gebiete in Syrien zu annektieren (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 23). 
                                                 12 In Abbildung 4, S. 30, „Rakkaȃ genannt. 
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Viele Bürger Syriens sehen den Erfolg der PYD in einem Nicht-Angriffs-Pakt mit dem Assad-Regime begründet. Es wird angenommen, dass die syrische Armee sich freiwillig aus den nördlichen Kurdenregionen zurückgezogen habe und so der PYD das Gebiet regelrecht überließ.13 Dieser Rückzug kam für viele Beobachter un-erwartet, da die Kurden in Syrien zu einer vom Staat Jahrzehnte lang unterdrückten Gruppierung gehören (Kaya/Whiting 2017: 82). Es wird angenommen, dass sich das Baath-Regime zurückzog, um die innerstaatlichen Fronten im Bürgerkrieg zu redu-zieren. Nach dieser Einschätzung waren die Kurden damit schlicht ein Gegner we-niger. Der syrische Staat war einfach zu schwach, um sein Gewaltmonopol in den syrischen Kurdengebieten aufrechtzuerhalten. Zwei Faktoren könnten Assad au-ßerdem zum Rückzug bewogen haben: Erstens würde eine starke PKK/PYD eine Bedrohung für den rivalisierenden Staat Türkei darstellen und zweitens würden so die Kurden islamistische Rebellengruppen von einer Einreise ins nördliche Syrien abhalten (Federici 2015: 84). Auch wenn diese Argumentation nachvollziehbar ist, so ist nichtsdestowe-niger der Verlust der erdölreichen Kurdengebiete ein gravierender wirtschaftlicher und politischer Verlust für das Assad-Regime. Außerdem würde sich eine erstarkte Kurdenautonomie nach einem Sieg gegen den IS nur mit Gewaltmitteln zurück in den syrischen Zentralstaat integrieren lassen. 6.3 Bevölkerung Zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg siedelten viele Kurden und Christen in dem heutigen Gebiet Rojavas, da sie dort von der Verfolgung sei-tens des Osmanischen Reiches bzw. des türkischen Staates geschützt waren. Neben Nomadenstämmen bilden diese beiden Bevölkerungsgruppen auch heute noch den Grundstamm der Bevölkerung in dieser Region. 

                                                 13 Von kurdischer Seite wird negiert, dass die syrische Regierung die Städte mitsamt ihren staatlichen Institutionen freiwillig übergeben habe. Vielmehr habe das Assad-Regime schlichtweg keine mili-tärischen Kräfte vor Ort gehabt, und die kurdischen Truppen hätten die Einrichtungen immer en-ger umstellt, bis die Staatsbediensteten sich ergaben (Flach/Ayboga/Knapp2015:85). 
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In Rojava leben circa 1,5 Millionen Kurden, die meisten davon sind Sunniten, die hauptsächlich den Kurmanci-Dialekt sprechen. In ganz Syrien leben schät-zungsweise 100.000 Armenier – ein großer Teil davon in Rojava. Assyrer machen circa zehn bis zwölf Prozent der syrischen Bevölkerung aus. Die absoluten Angaben variieren je nach Quellenangabe zwischen 900.000 und 2,6 Millionen Menschen. Von 2014 bis 2016 sollen circa 400.000 Assyrer aus Syrien geflohen sein. In Cizîrê sind circa 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung Assyrer, was etwa 200.000 Menschen ent-spricht. Vor dem syrischen Bürgerkrieg waren es ungefähr 300.000 assyrische Ein-wohner (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 53, 61-62). Unter dem Assad-Regime wurden Kurden häufig diskriminiert und ihre Bürgerrechte massiv eingeschränkt. So durften viele Kurden nicht legal in Syrien arbeiten, an Wahlen teilnehmen, heiraten oder Land kaufen und besitzen. Außer-dem wurden kurdischen Feiertage, Traditionen und Bräuche sowie die kurdische Sprache verboten (Federici 2016: 82). Überdies wurde vielen Kurden die Staatsbür-gerschaft entzogen. Kurdische Kinder mussten ihre Schulen verlassen. Die Baath-Regierung in Damaskus fürchtete die Kurden als größte ethnische Minderheit im Land am stärksten und unterdrückte deswegen systematisch ihre Sprache, Tradition und Kultur (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 55-56). Die Verfassung Rojavas sieht vor, dass rechtlich und gesellschaftlich kein Unterschied zwischen Geschlecht, Religion oder Ethnie gemacht wird. Deshalb sei die Revolution in Rojava nach Angaben der PYD nicht primär eine Revolution der Kurden und Kurdinnen, sondern aller Ethnien. Das gleichberechtigte Zusammenle-ben ist kurdischen Angaben zufolge eine Grundvoraussetzung der autonomen Ordnung Rojavas (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 20). Das Verhältnis zwischen Kurden und Arabern in Syrien gilt aber weiterhin als angespannt, da es von beiden Seiten an Vertrauen fehlt (Cemgil/Hoffmann 2016). Dennoch versuchen die Kurden in Rojava auch arabische Bürger in den Prozess der autonomen Selbstregierung einzubeziehen (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 68) – wohl-wissend, dass eine abermals stattfindende Marginalisierung zu einer weiteren Spal-
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tung führen würde, die das basisdemokratische Projekt gefährden könnte. Im Zuge dessen wird unter anderem versucht, staatliche Spitzenpositionen paritätisch je nach der Zusammensetzung der lokalen Bevölkerung mit Arabern, Kurden, Assy-rern und Armeniern zu besetzen. Zur Unabhängigkeitserklärung wurden zum Be-spiel ein Araber, Husen Ezem, eine Vertreterin der Assyrer, Elisabeth Gewriye, und ein Kurde, Ekrem Hiso, als Vorsitzende der Übergangsregierung ernannt. Während die Kantone Afrin und Kobanê überwiegend kurdisch geprägt sind, gibt es in Cizîrê drei Amtssprachen: Kurmanci, Arabisch und Aramäisch (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 53-54). Dennoch fühlen sich viele Araber als Bürger zweiter Klasse in den PYD-kontrollierten Gebieten. Oftmals werden sie von den Kurden als IS-Unterstützer angesehen, solange sie nicht das Gegenteil bewiesen haben (Lowe 2016: 9). Tenden-ziell sympathisieren die Araber eher mit der YPG, wenn die kurdischen Streitkräfte sie vor den Angriffen des IS beschützen konnten und sie in Rojava Zuflucht fanden (zum Beispiel die Stämme Sarabiya, Zubeyd und Sammar). Es gibt allerdings auch kritische kurdische Stimmen, die den arabischen Stämmen nicht vertrauen, da ein-zelne Stämme wechselnde Allianzen pflegen (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 70). 6.4 Ideologie des Demokratischen Konföderalismus Die autonome Kurdenregion Rojava basiert auf klassischen marxistisch-leninistischen Grundprinzipien, verbunden mit modernen sozialistischen Einflüs-sen. Die Leitidee, der Demokratische Konföderalismus, ist geprägt vom Humanis-mus und dem Glaube an das freie Individuum im kommunalen Leben und in Au-tonomie. Diese humanistischen Prinzipien sind zumindest in der Verfassung Roja-vas14 festgehalten. 
                                                 14 Im ersten Satz der Präambel der Verfassung Rojavas heißt es: „We, the people of the Democratic Au- tonomous Regions of Afrin, Cizîrê and Kobanê, a confederation of Kurds, Arabs, Syrians, Arame-

ans, Turkmen, Armenians and Chechens, freely and solemnly declare and establish this CharterȄ (Cemgil/Hoffmann 2016). Der Gesellschaftsvertrag wurde am 29. Januar 2014 von den Räten und dem Parlament in Amude ratifiziert. Eckpfeiler sind die Werte des Säkularismus, geschlechtlicher Gleichberechtigung und Multikulturalität (Knapp/Jongerden 2014: 96). 
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Diese demokratische Autonomie basiert auf einer Loslösung vom Staat. Der Nationalstaat wird als hierarchisch und als Entfremdung zwischen Individuum und Gesellschaft verstanden. Der Demokratische Konföderalismus erfülle im Gegensatz zum Nationalstaat diesen Selbstverwaltungsanspruch, indem er frei sei von der Herrschaft der Mächtigen. Philosophisch basiert dieser Anti-Etatismus auf den Ideen von Hannah Arendt, die der Meinung war, dass ein Rätesystem die politische Partizipation der Bevölkerung befördere, während das gegenwärtige Staatssystem die Gesellschaft eher von der Machtteilhabe ausschließe (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 16, 99). Die angeführte Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung (Flach/Ayboga/Knapp 2015) ist in diesem Kontext wie in der gesamten vorliegenden Arbeit allerdings kritisch zu betrachten, da sie im Sinne einer linkspolitisch ausge-prägten Politik publiziert und Rojava per se als positiv konnotiert. Als geistiger Vater des Demokratischen Konföderalismus gilt der seit 1999 inhaftierte Kurdenführer und ehemalige PKK-Vorsitzender Abdullah Öcalan, der sich vom sozialistischen US-Autor Murray Bookchin inspirieren ließ (Cemgil 2016: 6). Im Zentrum dieses gedanklichen Konstrukts steht die Autonomie der Ge-sellschaft als „Demokratie ohne Staatȃ ǻÖcalan ŘŖŗŘ: ŘŗǼ oder die Trennung von Re-gierung und Staat (Knapp/Jongerden 2016: 88). Nicht der Staat ist die höchste In-

stanz der Verwaltung, sondern die politische Gesellschaft verwaltet sich selbst: „Ei-ne Form der Lösung ist die Selbstorganisation der Bevölkerung in Kommunen, de-mokratisch, fernab staatlicher Strukturenȃ ǻFlach/Ayboga/Knapp ŘŖŗś: ŗŚǼ. Mit dem Demokratischen Konföderalismus hat Öcalan nach eigener Auffassung einen Ge-genentwurf zur kapitalistischen Moderne entwickelt (Üstündag 2016: 198): die de-mokratische Moderne (Leezenberg 2016: 671). Der Demokratische Konföderalismus fußt auf dem Prinzip der Vergesell-schaftlichung – die freiheitliche Verwaltung von Ressourcen durch ernannte Räte und Kommunen. Der praktische Gebrauch dieser gemeinschaftlichen Ressourcen wird in Kooperativen oder Genossenschaften geregelt.  
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Im Prinzip meint Demokratischer Konföderalismus den Vorrang kommuna-ler Verwaltung vor staatlicher oder privater – mit dem Ziel der Demokratisierung der Ökonomie (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 18). Im Grunde greift das Prinzip die Grundfeste des Nationalstaates an und stellt ihm seine Form der Selbstverwaltung gegenüber. Dieser Aspekt wird in Kapitel 6.5 erneut aufgegriffen und analysiert. Die Kommune gilt im Demokratischen Konföderalismus als das politische Zentrum. Sie ist eine Ansammlung von politisch organisierten Einheiten auf unters-ter Verwaltungsebene. Hierbei sollen direkt- und basisdemokratische Prinzipien zur Geltung kommen. So sollen alle ethnischen und religiösen Gruppierungen in den Gestaltungsprozess und über das Rätesystem integriert werden. Politische Partizi-pation soll keiner Bevölkerungsgruppe vorenthalten bleiben. Messbare Legitimität erfuhr das Konzept des Demokratischen Konfödera-lismus durch eine Erhebung des Kurdischen Instituts für Strategische Studien,15 wonach circa 80 Prozent der Bevölkerung des Kantons Cizîrê dem Modell der De-mokratischen Autonomie Rojavas zustimmten. Insgesamt sollen im Herbst 2013 circa zwei Drittel der Kurden das Rätesystem in Rojava unterstützt haben. Viele Nicht-Kurden stehen dem System indes skeptisch gegenüber (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 106, 163). Leezenberg (2016) sieht in der ideologischen Ausrichtung Rojavas eine leni-nistische Einparteienbewegung, die den Führerkult des Stalinismus beinhaltet. Er hebt den stark militarisierten und hierarchischen Charakter der Organisation her-vor. Des Weiteren bewertet er den tendenziell unkritischen Umgang mit Rojava in 

europäischen Medien als besorgniserregend. „Stateless democacyȃ ǻLeezen-berg 2016: 673) sei nur ein ideologisches Narrativ, das die Nähe zu einem Einpartei-ensystem mit einer strikten Hackordnung und einem Hang zum Autoritarismus überdecke (Leezenberg 2016: 673; Lowe 2016). Abbildung 3 zeigt, dass bei militäri-schen Versammlungen der YPG das Porträt von Abdullah Öcalan eine visuelle Rolle spielt. 
                                                 15 Inwiefern es sich hier um eine objektive Studie nach wissenschaftlichen Standards handelt, bleibt leider ungeklärt. Die einzige Erwähnung findet diese Studie in Flach/Ayboga/Knapp (2015: 106). 
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Betrachtet man den Demokratischen Konförderalismus aus macht- und geo-politischer Perspektive, wird klar, dass Rojava sich gern als demokratische Kraft im Nahen Osten präsentieren möchte, um auf der einen Seite die Legitimität innerhalb der eigenen Bevölkerung zu erlangen.  Abbildung 3: Führungskult um Abdullah Öcalan 

Quelle: Middle East Eye 2017. Durch das Konzept des Demokratischen Konföderalismus soll für die Bevöl-kerung eine Alternative zum autoritären System der syrischen Baath-Partei und zum brutalen Regime des IS geschaffen werden (Khalaf 2016: 10, 22). Das System möchte Sicherheit, Gleichberechtigung und die Abstinenz von Unterdrückung ver-mitteln. Auf der anderen Seite soll vor allem die internationale Position Rojavas gestärkt werden. Die Anerkennung durch internationale Akteure und Staaten (vor allem durch die USA und europäische Staaten, die sogenannte westliche Welt) ist für Rojava ein essenzieller Faktor, wenn es um den Fortbestand der Ordnung geht (Kaya/Whiting 2017: 81- 82). Dabei wird vor allem versucht, die öffentliche Meinung 
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zu beeinflussen. Gerade im linksliberalen Parteienspektrum der westlichen Staaten erfährt die Idee einer basisdemokratischen Ordnung im Nahen Osten, die Men-schenrechte und Geschlechtergleichheit propagiert, hohe Zustimmung. 

Der politische Strategiewechsel der PKK „from state-building to self 
governmentȃ ǻKnapp/Jongerden ŘŖŗŜ: ŞşǼ geht mit den politischen Realitäten der Kurden in der Region einher. Durch die Inhaftierung Öcalans wurde auch die PKK in der Türkei politisch geschwächt. Die Abkehr vom absoluten Ziel der Gründung eines kurdischen Staates basiert auf der mangelnden politischen Stärke der Kurden und den Unstimmigkeiten zwischen den kurdischen Parteien. Die Gründung Kur-distans innerhalb der Staatsgrenzen der Türkei, Syriens, des Iraks und des Irans erschien schlichtweg unrealistisch. Indes schien der Weg einer demokratischen Au-tonomie, die eine Abspaltung vom Nationalstaat ausschließt und eine autonome Selbstverwaltung innerhalb der Staatsgrenzen favorisiert, weitaus realistischer für die PKK. Seit 2010 ist sie deswegen davon abgerückt, einen eigenen Kurdenstaat zu fordern. Dieser Strategiewechsel war für die PKK ein wichtiger Schritt, um eine rea-listische Machtoptionen aufrechtzuerhalten (Lowe 2016: 9; Ögur/Baykal 2018: 53). Auch wenn das Konzept des Demokratischen Konföderalismus auf türki-schem Staatsgebiet keine Verwendung fand, ergab sich zu Beginn des Bürgerkrieges in Syrien die Chance, das Konzept in den syrischen Kurdenregionen zu etablieren16 (Cemgil/Hoffmann 2016: 2). 
     
                                                 16 Cemgil und Hoffmann (2016) sehen allerdings keine detailgetreue Praxisanwendung der Theorie von Bookchin und Öcalan in Rojava, sondern lediglich eine grobe Orientierungdaran. 
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Abbildung 4: Machtverteilung in Syrien, Stand 6. Februar 2018 

Quelle: Spiegel Online 2018a. 6.5 Gewaltmonopol und Sicherheit In diesem Kapitel soll erörtert werden, inwiefern die PYD und ihre einge-setzten Regionalregierungen ihr Gewaltmonopol in den Regionen Rojavas ausüben und aufrechterhalten können. Dabei wird dieses Gewaltmonopol immer wieder durch militärische Auseinandersetzungen in Frage gestellt (Khalaf 2016: 2). Ein voll-ständiges Gewaltmonopol konnte die PYD in Rojava noch nicht etablieren. Dazu existieren punktuell noch zu viele parallel verlaufende Verwaltungsstrukturen des syrischen Zentralstaates. In einigen Städten kommt es durchaus vor, dass Verwal-tungspersonal der autonomen Kurdenregion und der syrischen Zentralregierung zusammen in einem Gebäude sitzen. In den Gebieten ohne Zugriff des Zentralstaa-tes ist die Macht der kurdischen Behörden konsolidiert (Khalaf 2016: 19). Das Ge-waltmonopol der PYD bleibt indes in Gänze unvollständig. 



37 Stefan Kreitewolf 6.5.1 Territoriale Kontrolle und bewaffneter Kampf Die syrischen Kurden unter Leitung der PYD haben mittlerweile circa 25 Prozent des syrischen Staatsgebietes unter ihre Kontrolle gebracht. Hauptsächlich kontrollieren sie die nördlichen Gebiete Syriens, die an die Türkei und an den Irak angrenzen (siehe Abbildung 4, gelb eingefärbtes Territorium) und die primär von Kurden bewohnt werden (Handelsblatt Online 2017). Die Grenzen Rojavas sind nicht exakt bestimmbar, da es durch Kämpfe an den Fronten immer wieder zu Grenzverschiebungen kommt. Das Gebiet der autonomen Kurdenregion in Nordsy-rien hat sich allerdings seit 2012 stetig vergrößert (Abboud 2017: 94). Der militärisch wichtigste Sieg für die Truppen der YPG war die erfolgreiche Abwehr des Angriffs des IS auf die Stadt Kobanê. Im Jahr 2014 zog der IS seine Truppen zusammen, um die kurdische Stadt an der türkisch-syrischen Grenze an-zugreifen. Wochenlang verteidigten die Kämpfer der YPG die Stadt. Die UN warnte vor einem Massaker an der Bevölkerung, gleichzeitig wurde weltweit medienwirk-sam über den Kampf um Kobanê berichtet (Handelsblatt Online 2014; Sch-mitt/Fahim 2014). Durch die Unterstützung mittels amerikanischer Luftschläge, US-Waffenlieferungen an die YPG und die Unterstützung der Peschmerga-Kämpfer aus der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak konnte die Stadt erfolgreich vertei-digt werden. Die gewonnene Schlacht um Kobanê, die bis heute heroisch gefeiert wird, hat eine hohe Symbolkraft für die Kurden in Syrien und verstärkte ihren Wunsch nach Autonomie (Federici 2015: 85). In puncto Legitimität nach außen brachte der Sieg Rojava einen deutlichen Fortschritt ein, da sich die Kurden als verlässlicher Partner des Westens mit regiona-lem Einfluss präsentieren konnten, ohne den eine Lösung des Syrienkonflikts kaum möglich erschienen (Federici 2015: 85). Die USA betrachten die YPG als effektivsten Partner im Kampf gegen den IS am Boden (Khalaf 2016: 12). Zusätzlich konnte sich die YPG als demokratisches Bollwerk gegen die Barbarei des IS positionieren und dadurch die Rolle des Verteidigers der demokratischen Rechte und des Humanis-mus im Nahen und Mittleren Osten einnehmen (Kaya/Whiting 2017: 82). Zur Ge-
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winnung internationaler Unterstützung gehöre auch der Schritt, die Syrischen De-mokratischen Kräfte (SDF) zu gründen. Hiermit sollte demonstriert werden, dass Rojava nicht nur von kurdischen Interessen geprägt ist, sondern auch nicht-kurdische und arabische Gruppierungen Einfluss nehmen. In der Realität werden die SDF allerdings stark von der YPG dominiert (Lowe 2016: 6). Die öffentliche Wahrnehmung, vor allem in Europa und in den USA, wurde gezielt beeinflusst. Zur Förderung der Auslandsbeziehungen hat Rojava in Berlin, Moskau und anderen europäischen Städten eigene Vertretungen eröffnet. Im Aus-land soll das kurdische Projekt Rojava, aber auch die ideologische Grundlage des Demokratischen Konföderalismus, gefördert werden (Khalaf 2016: 21). Ein Mittel 
dabei ist die Schaffung von „virtual artefactsȃ ǻKardas/Yesiltas 2018: 100), also die Nutzung von Bildern, Videos und Texten, welche die Milizen der YPG und den he-roischen Kampf der Kurden inszenieren. Hierzu Campbell ǻŘŖŖŝ: řśŞǼ: „Visual im-agery is of particular importance for geopolitics because it is one of the principal ways in which news from distant places is brought homeȃ. Gerade im digitalen In-formationszeitalter sind soziale Medien ein wichtiger Informationskanal für die PYD/YPG. So werden auf Facebook-Seiten (unter anderem Rojava Solidarity World-wide, YPJ Rojava und Perspektiven bauen – Solidarität mit Rojava) zum Beispiel Bilder und Videos von YPJ-Rekrutinnen (siehe Abbildung 5) gezeigt und um Solidarität mit Rojava geworben. Diese Strategie war erfolgreich, da Rojava in der westlichen öffentlichen Meinung größtenteils als säkularer Akteur wahrgenommen wird, der westliche Werte vertritt – trotz zum Teil undemokratischer Methoden wie völkerrechtswidri-ger Inhaftierungen und der Vertreibung von Oppositionellen (Ögür/Baykal 2018: 66) oder der Rekrutierung von Kindersoldaten (Ergun 2018: 158, Kurdwatch 2015).17 Die Schlacht um Kobanê hat allerdings nicht nur zur internationalen Aner-kennung beigetragen. Vielmehr hat sich durch diesen Sieg gegen den IS eine neue 
                                                 17 Die PYD streitet diese Vorwürfe ab (Zeit Online 2015). 
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kurdische Identität herausgebildet: ein Selbstbild, das vordergründig beweist, auf der richtigen Seite zu stehen (Kardas/Yesiltas 2018: 98). Abbildung 5: YPJ-Propaganda auf Facebook, Mai 2017 

Quelle: YPJ Rojava Facebook 2017. Der IS entwickelte durch sein brutales militärisches Vorgehen ein negatives Bild von Barbarei und Gewalt. Verbunden mit dem kurdischen Selbstbild des de-mokratischen Humanismus und der Menschenrechte entstand daraus ein Narrativ Gut gegen Böse, in dem die Kurden auch der öffentlicher Meinung in der westlichen Welt zufolge auf der guten Seite standen und stehen (Kardas/Yesiltas 2018: 102). 6.5.2 Militär und Sicherheitskräfte Militärisch beruft sich die kurdische Seite auf das Recht zur legitimen Selbst-verteidigung. Dabei soll die Armee ein Abbild der Gesellschaft darstellen und ledig-lich dem Zwecke der Verteidigung dienen. Nach PYD-Angaben soll sie weder ex-pansionistisch aktiv sein noch über der Gesellschaft stehen und sich demzufolge aus 
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der Gesellschaft heraus bilden und die Werte der Organisation verteidigen. Gewalt gilt dem Gesellschaftsvertrag Rojavas zufolge als Ultima Ratio (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 19, 108). Leezenberg betrachtet das Konzept der legiti-men Selbstverteidigung kritisch, da es mit einfachen Mitteln als Legitimation zum bewaffneten Aufstand umgedeutet werden kann und letztendlich schwammig bleibt (Leezenberg 2016: 679).  Das Primat der Selbstverteidigung sollte also eher als propagandistisches Narrativ betrachtet werden. Trotz der Negierung einer eigenen expansionistischen Linie wird von Rojava die Kraft der Revolution hervorgehoben, welche die Fähig-keit besitzt, neue Revolutionen in anderen Regionen zu stimulieren (Spill-over-Effekt). Die YPG und YPJ Mit 50.000 bewaffneten Mitgliedern war die YPG bereits im Jahr 2013 einer der stärksten militärischen Akteure im Norden Syriens (Federici 2015: 83). Durch die expansionistische und brutale Vorgehensweise des IS hatten viele syrische Kur-den, auch wenn sie keine Fürsprecher der PYD waren, kaum eine andere Wahl, als der YPG beizutreten. Sie waren ihre einzige Schutzmacht (Federici 2015: 84). Gene-rell gilt keine Wehrplicht in Rojava, aber im Sommer 2014 wurde in Cizîrê aufgrund der akuten Bedrohung durch den IS eine temporäre Wehrplicht eingeführt, die alle 18- bis 38-jährigen Männer zu einer sechsmonatigen Grundausbildung verpflichtete (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 195). Die Kämpfer und Kämpferinnen der YPJ und YPG erhalten einen Sold von umgerechnet 130 Euro im Monat. Die Streitkräfte der YPG/YPJ sind mindestens mit leichten Waffen ausgestattet. Die Kalaschnikow zählt zur Grundausstattung jedes Kämpfers. Darüberhinaus besitzen die Streitkräfte Scharfschützengewehre, Panzer-abwehrgranatwerfer und (schwere) Maschinengewehre, z.T. auf Pick-ups montier-bar. Außerdem gehören einige wenige Panzer, die von der syrischen Armee zu-rückgelassen wurden oder von Islamisten erbeutet werden konnten, zum Repertoire der Armee Rojavas (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 212). Mithilfe von Waffenlieferun-
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gen und Ausbildung der Streitkräfte durch die USA konnte die YPG partiell mo-dernisiert werden. Auch wurde sie mit Aufklärungsinformationen und durch US- amerikanischen Spezialeinheiten unterstützt. Die Organisation der Truppen ist an der Guerilla-Taktik der PKK orientiert, wobei acht bis neun Personen einen Zug bilden, zwei Züge eine Einheit und zwei Einheiten wiederrum ein Bataillon. Die YPG ist mittlerweile eine Mischung aus ei-ner Guerillaarmee und einer konventionellen Armee, da Größe und Ausrüstung denen konventioneller Streitkräfte teilweise gleichen (Pusane 2018: 76). Dennoch sind Guerilla-Taktiken wie schnelles Vorrücken, ebenso schnelles Zurückziehen und die Organisation von Hinterhalten immer noch das favorisierte Mittel der Wahl im Gefecht (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 199). Kritisch zu sehen ist die Selbstwahrnehmung der Streitkräfte der YPG und YPJ, die sich selbst nicht als klassische Armee, sondern als Verteidiger der Gesell-schaft positionieren. Es ist schwer zu glauben, dass die militärischen Kräfte Rojavas ausschließlich aus einer passiven Haltung heraus agieren und keine eigenen militä-rischen Offensiven planen. Zwar wird zugegeben, dass die Angriffe des Regimes 
„auf dem Niveau der Angriffe entsprechend beantwortet werdenȃ (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 108-109) und immer versucht wird, eine militärische Eskalation zu verhindern, allerdings ist schwer vorstellbar, dass in einem Bürger-krieg nur auf die Angriffe des Gegners reagiert werden kann. Laut einem Interview mit dem Beirat für wirtschaftliche Entwicklung in Cizîrê, Andurrahman Hemo, wird 70 Prozent des Haushalts für die Verteidigung ausgegeben. Die zentrale Kriegsökonomie wird nicht über die Kommunen, sondern zentral verwaltet (Biehl 2015). Hier zeigt sich, dass die Organisation in regionalen Kommunen für existenzielle Bereiche wie Sicherheit und Militär nur bedingt funkti-oniert. Khalaf ǻŘŖŗŜǼ sieht die Macht sogar „heavily cantralized in the hands of the 
PYDȃ ǻKhalaf 2016: 10). Nicht nur auf zivilgesellschaftlicher Ebene sind Frauen aktiv, sondern auch im Bereich des Militärs. Bereits vor 2013 waren zahlreiche Frauen in den Truppen 
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der YPG im Untergrund aktiv. Zur Schaffung autonomer Frauenstrukturen und aufgrund der Tatsache, dass Anfang 2013 zahlreiche Frauen in die YPG strömten, gründeten sich im April 2013 die autonomen Fraueneinheiten der YPJ, die als eigen-ständige Streitkraft mit weiblichen Kommandantinnen agiert (Cem-gil/Hofmann 2016; Flach/Ayboga/Knapp 2015: 201).  Polizei ǻAsayîşǼ 

Asayîş bedeutet übersetzt so viel wie Sicherheitskräfte – die Begrifflichkeit der Polizei wird von kurdischer Seite allerdings vermieden. Damit soll eine Ab-grenzung zum Staat verdeutlicht und der Gesellschaftscharakter hervorgehoben werden. Eigenen Angaben zufolge dienen die Sicherheitskräfte, deren Frauenanteil auf circa 30 Prozent geschätzt wird, dazu, für die innere Sicherheit zu sorgen sowie Angriffe von außen abzuwehren (zum Beispiel durch jihadistische Gruppen und das Baath-Regime). Faktisch geht es hierbei um alltägliche polizeiliche Aufgaben wie die Verfolgung von gewalttätigen Übergriffen, Raub, Drogenhandel und Be-trug. Die Sicherheitskräfte sind eng verbunden mit den Gerichten Rojavas. Generell gilt: Kein Häftling darf länger als 24 Stunden ohne Gerichtbeschluss inhaftiert wer-den und internationale Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch erhalten stets Zugang zu den Häftlingen (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 214).18 Die Si-
cherheitskräfte der Asayîş erhalten umgerechnet circa ŗŘś US-Dollar im Monat, überdies gehen viele Mitglieder der Asayîş noch einer weiteren Arbeit nach. Sie unterhalten in Rojava 110 Stützpunkte und mehrere hundert Kontrollpunkte und Checkpoints, an denen Fahrzeuge und Personen hauptsächlich nach Sprengstoff durchsucht werden. (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 213). 6.6 Organisation Zu Beginn der Rojava-Revolution im Juli 2012 entschied die PYD, Rätestruk-turen in den Gebieten zu errichten, in denen sie einen starken Rückhalt in der Be-
                                                 18 In der Praxis ist fraglich, ob diese Form des Justizvollzugs tatsächlich umgesetzt wird. Leider gibt es hierzu keine alternativen Quellen zu Flach/Ayboga/Knapp (2015). 
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völkerung hatte. Anfangs war kein Platz für ein pluralistisches Parteiensystem, die Räte sollten entscheiden. Diese waren aber nicht demokratisch legitimiert, da die PYD die einzige Partei in der Regierung war. Trotz dieses Einparteiensystems soll die gesamte Bevölkerung künftig in den politischen Entscheidungsprozess mithilfe der Räte integriert werden (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 16). Im Verwaltungssystem Rojavas gibt es jeweils einen kurdischen, einen christlich-assyrischen und einen arabischen Minister im jeweiligen Ressort. Den ideologischen Überbau hierfür bildet der Demokratischer Konföderalismus (siehe Kapitel 6.3), der als Gegenentwurf zum Staat, marxistischer Auffassung folgend, soziale Probleme nivellieren soll (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 16). Diese sozialistische Organisationsform möchte „die Gesellschaft gegen den 

Staat stärkenȃ ǻFlach/Ayboga/Knapp ŘŖŗś: ŗŜǼ und fordert ihn somit heraus. Ob dem Staat diese Organisation entgegensteht, er weiterentwickelt oder überwunden wird, wird je nach ideologischer Lesart verschieden interpretiert. Von eher linksli-beralen Autoren wird die Ordnungsform des Demokratischen Konföderalismus als Weiterentwicklung des Nationalstaates gesehen – eine notwendige Transformation, da der Nationalstaat, wie wir ihn kennen, aufgrund der vielfältigen globalen Prob-leme und Herausforderungen gescheitert sei. Kücük und Özselcuk (2016) sehen zum Beispiel eine übermäßig kritische Sichtweise des Diskurses um das Konzept der Demokratischen Autonomie. Ihrer Meinung nach möchte dieses Konzept nicht den Nationalstaat in seiner Grundform zerstören, sondern interpretiert ihn lediglich neu. Eine Koexistenz mit dem völkerrechtlichen Staat sei, wie in Rojava, demnach durchaus möglich (Kücük/Özselcuk 2016: 194). Cemgil (2016) sieht ebenfalls keinen unbedingten Souveränitätsverlust des Staates:  Practically, the democratic confederalist model can work within the context of territorial national states and does not pose an immediate and active challenge to the political authority of the national-territorial state. (Cemgil 2016: 7) Dennoch greifen auch demokratische Autonomien die staatliche Souveräni-tät in ihren Grundfesten an. Die autonome Selbstorganisation soll die staatlichen 
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Strukturen kontinuierlich eindämmen und langfristig verdrängen. Letztendlich er-klärt dieses theoretische Konzept den Nationalstaat als obsolet. Öcalan bezieht sich mit dem theoretischen Konzept speziell auf die Region des Mittleren und Nahen Ostens, da hier eine besonders brüchige Form der Staatlichkeit vorhanden ist, die von bewaffneten Konflikten stetig bedroht wird (Kücük/Özselcuk 2016: 186). Der Nationalstaat wird dafür verantwortlich gemacht, Formen der hegemonialen Herr-schaft, Patriarchalismus, kapitalistische Ausbeutung und kriegerische Expansion sowie Kolonialismus zu fördern (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 16-17; Kücük/Özselcuk 2016: 186). Die Abkehr vom Nationalstaat und die Hinwendung zur Organisationsform regionaler Einheiten demokratische Autonomie bezeichnet 
Bayik ǻŘŖŗŜǼ als eine „Revolution des Denkensȃ. Trotz aller Bekenntnisse eines basisdemokratischen Grundkonzepts in Roja-va, inklusive der Einbeziehung aller Ethnien und Religionen in den politischen Ent-scheidungsprozess (Cemgil 2016: 7), beobachtet Leezenberg (2016) eine reale Top-down-Struktur, die dem Leninismus und Stalinismus sehr ähnelt. Leezenberg sieht in den PYD-kontrollierten Gebieten eine Reproduktion des PKK-Einparteiensystems in der Türkei (Leezenberg 2016: 686). Die PYD sei konsequent gegen andere kurdi-sche Parteien vorgegangen, indem sie die Parteien des KNC 2013 verbot und den TEV-DEM gründete (Moreland 2017: 25). Durch den Druck auf die Parteien haben sich einige Oppositionelle der Bewegung Rojavas angeschlossen. Viele Oppositio-nelle, die sich nicht der PYD anschlossen, wurden hingegen vertrieben oder inhaf-tiert (Lowe 2016).  6.6.1 Kommunale Verwaltung Die Kommunen sind das Zentrum des Rätesystems, sie sind „die kleinste Einheit und Basis des Systems der demokratischen Autonomie. […] Die Kommune 

kümmert sich um die Bedürfnisse der Bevölkerungȃ ǻFlach/Ayboga/Knapp 2015: 171- 172). Eine Kommune besteht in der Regel aus 20 bis 300 Haushalten, je nach Dorf oder Stadt (Knapp/Jongerden 2016: 98). Der Vorteil dieser pseudo-basisdemokratischen Organisationsform soll in der schnellen Abwicklung von Be-
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dürfnissen und Anträgen der lokalen Bevölkerung liegen. Syrien war vor der Revo-lution zentralistisch aufgebaut. In diesem Kontext wurden die Kurdengebiete nicht gerade bevorzugt behandelt. Im Gegenteil: Die Kurden wurden, wie bereits be-schrieben, marginalisiert und systematisch diskriminiert. Durch die starken Kom-munen sind die zu bewältigenden Wege heute viel kürzer und bürokratische Pro-zesse funktionieren viel schneller. In der Praxis hat jede Kommune sechs bis acht Komitees, die verantwortlich für gesellschaftliche Teilbereiche sind, zum Beispiel für die Stadtreinigung eines Bezirks oder die Krankenversorgung. Die Kommunen entsenden ihre Vertreter wiederum in die jeweiligen Stadteil- und Stadträte. Dieses System führt hinauf bis in die Regierungen der drei Kantone von Rojava (Cemgil 2016: 6). Obwohl in den ersten Jahren nach den Unabhängigkeitserklärungen der ein-zelnen Kantone Rojavas ausschließlich die Räte die Politik vor Ort entschieden, entwickelten sich jüngst Bestrebungen, die die Entwicklung demokratischer Ent-scheidungsprozesse favorisieren. Neben den Räten soll nun das Parlament als paral-lele Institution etabliert werden (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 110). Am 22. September 2017 fanden Lokalwahlen19 und am 1. Dezember 2017 Regionalwahlen20 in Rojava statt (Schindler 2017). Auf Parteienebene sollen wichtige Entscheidungen formell immer mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der PYD-Parteimitglieder getroffen werden. Inwiefern dieses System allerdings in der Realität Anwendung findet, bleibt unklar. Gerade auf-grund der politischen Nähe zur PKK, die im Hintergrund agiert, erscheint die tat-
                                                 19 Bei den Lokalwahlen im September 2017 gaben insgesamt 728.450 Bürger ihre Stimme ab. Die Wahl- beteiligung lag bei 70 Prozent. Im Kanton Cizîrê votierten 437.142 Wähler. Es stellten sich 7.687 Kandidaten aus 2.551 Kommunen zur Wahl. In der Region Kobanê gaben 135.611 Wähler ihre Stimme ab. Es standen 3.192 Kandidaten aus 849 Kommunen zur Wahl. Im Kanton Afrin erreichte die Zahl der Wähler 155.697. Sie durften über 1.440 Kandidaten aus 415 Kommunen entscheiden (ANHA Hawar News Agency 2017a). 20 Im Kanton Cizîrê stellten sich 2.902 Kandidaten zur Wahl. Die Democratic Nation List (ein Zusam-menschluss aus 18 Parteien, DNL) gewann 2.718 Sitze in den Regionalparlamenten. Die Kurdish National Alliance (eine Vier-Parteien-Union) bekam 40 Sitze. Unabhängige Kandidaten erlangten 144 Sitze. In Kobanê entfielen auf die DNL 847 der 954 Kandidaten. Die Kurdish Democratic Unity Party List (ein Zusammenschluss auf fünf Parteien, KDUL) gewann 40 Sitze. Die Unabhängigen bekamen 67. Im Kanton Afrin gewann die DNL 1.056 Sitze, die KDUL 72 Sitze die Syrian National Alliance List 8 Sitze und unabhängige Kandidaten 40 Sitze (ANHA Hawar News Agency 2017b). 
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sächliche Umsetzung dieser Zwei-Drittel-Majoritätsentscheidungen zumindest frag-lich (Lowe 2016). 6.6.2 Die Frauen in Rojava Die Frauen in Rojava waren vor der Revolution einer systematischen öko-nomischen, politischen und auch sexuellen Unterdrückung ausgesetzt. In den ver-gangenen Jahren reduzierte sich diese Diskriminierung radikal. Bereits vor der Re-volution spielten Frauen eine wichtige Rolle in den kurdisch besiedelten Gebieten im Nahen Osten. Seit den 1990er-Jahren partizipieren Frauen auch in den kurdi-schen Kampfeinheiten. Damals begann die PKK damit, Frauen an der Waffe auszu-bilden. Kurz darauf wurden sie auch erstmals im Gefechten gegen die türkische Soldaten und ihre Institutionen eingesetzt (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 113, 117). Aber auch im gesellschaftlich-politischen Kontext wurde die Rolle der Frau generell stärker ins Zentrum gerückt. Dahinter verbirgt sich die Idee, dass nur unter Einbe-zug der Frauen eine volle Ausschöpfung der gesellschaftlichen Kräfte erfolgen kön-ne. Das Patriachat wird folglich aufgrund seines hegemonialen Charakters abge-lehnt. Insgesamt erfährt das weibliche Geschlecht in Rojava eine für den Nahen und Mittleren Osten erstaunlich stark ausgeprägte Gleichberechtigung. Die Revolution in Rojava unterscheide sich laut Angaben der PYD gerade deshalb von anderen Re-volutionen. Demnach gehört die Abkehr vom Patriachat ebenso zur Revolution wie die autonome Selbstregierung und der Kampf gegen den IS (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 21). Die emanzipatorische Rolle der Frau in der YPJ (siehe Abbildung 5, S. 39) und in der kurdischen Gesellschaft brachte Rojava viel Aufmerksamkeit vonseiten der europäischen Presse ein. So zierten Kämpferinnen der YPJ die Titelblätter be-kannter französischer Magazine wie Elle oder Marie Claire (Ogür/Baykal 2018: 68). Der damalige französische Präsident François Hollande lud im Februar 2015 zwei weibliche YPJ-Mitglieder in seinen Regierungssitz, den Pariser Élysée Palast, ein (Pusane 2018: 77). Diese Inszenierung brachte der kurdischen Bewegung internatio-nale Aufmerksamkeit und Legitimität auf der Basis westlicher, säkularer Werte. 
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Auf institutioneller Seite wurden in Rojava zahlreiche Frauenzentren einge-richtet, in denen vorwiegend soziale Themen behandelt werden, wie zum Beispiel Frauenrechte oder sexuelle Übergriffe auf Frauen. Dieses Forum soll die generelle Position der Frau in der Gesellschaft stärken, denn im arabischen Raum sind sexuel-le Übergriffe normalerweise noch Tabuthemen, da Frauen ansonsten um Leib und Leben fürchten müssen. Die Zentren dienen auch der Ausbildung weiblicher Streit-kräfte im Umgang mit der Waffe. Des Weiteren werden Sprach-, Computer, Näh-, Gesundheits- sowie Erste-Hilfe-Kurse organisiert (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 87). Mittlerweile gibt es in fast jedem Rat in Rojava eine festgesetzte Geschlech-terquote. Für alle Gremien gelten die Quote von 40 Prozent und das Prinzip der Doppelspitze. Das bedeutet: In allen Kommunalpositionen wird der Vorsitz geteilt, sodass je eine Frau und ein Mann verantwortlich sind. Zusätzlich gibt es in jeder Kommune einen sogenannten Frauenrat. Trotz der guten Ansätze im Bereich Gleichstellung der Frau sind viele Frau-en immer noch wirtschaftlich abhängig von ihren Ehemännern und ihrer Familie (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 113). Diese kulturellen Traditionen und sozioökonomi- schen Zwänge können nur über Zeit und inkrementell verändert werden. Dennoch ist die Institutionalisierung der gleichberechtigten Rolle der Frau in Rojava in Ver-bindung mit zahlreichen eigens zu diesem Zweck geschaffenen Organisationen be-merkenswert. 6.7 Öffentliche Güter Als sich Assads Truppen aus den kurdischen Gebieten im Norden Syriens 2012 zurückzogen, sahen die fortan eingesetzten Räte davon ab, die bestehenden Kommunalverwaltungen aufzulösen. Die laufenden öffentlichen Aufgaben und Dienste wie Müllentsorgung, Trink- und Abwasserversorgung sowie der Verkehr sollten ohne Komplikationen weitergeführt werden. Auch Gebäude und Strukturen der Kommunalverwaltung wurden weitestgehend übernommen, um eine reibungs-lose Versorgung der Bevölkerung zu garantieren. Allerdings wurden nicht alle syri-
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schen Staatsbedienstete entlassen. Zum Beispiel blieben in Rojava syrische Beamte der Wasser- und Elektrizitätsversorgung im Dienst. Die Räte gingen davon aus, dass sich die Expertise und das Know-how dieser Fachkräfte nicht ohne weiteres ersetzen ließen. Außerdem wollte man die Fehler der USA 2003 im Irak nicht wie-derholen. Durch eine weitreichende De-Baathisierung wurden dort viele Menschen arbeitslos und unzufrieden, was zu einer verstärkten Radikalisierung geführt hatte. Innerhalb der ersten zwei Jahre nach der Rojava-Revolution wurde sukzessive Per-sonal entlassen, das dem Assad-Regime nach wie vor nahestand (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 88, 154). Die Verwaltung funktioniert in einigen Bereichen gut. So werden Trink- und Abwasserleitungen bei Schäden zumeist zügig repariert und auch die Müllentsor-gung arbeitet in den Großstädten zumindest zufriedenstellend. Doch für größere Investitionen, unter anderem für den Bau von Fabriken mit Hochtechnologie, fehlen die finanziellen Mittel. Das könnte zum Problem werden, wenn größere Defekte der Infrastruktur auftreten und komplexe Technik wie Trinkwasseranlagen zukünftig komplett erneuert werden müssen (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 88, 157). Indes wird immer wieder Kritik an der Versorgung durch die PYD laut. Der Vorwurf zielt auf die Monopolisierung des Versorgungssystems ab. Gerade die Nahrungsmittelversorgung ist unter strenger Kontrolle der PYD. So soll es zum Beispiel privaten Akteuren verboten sein, Bäckereien zu eröffnen (Khalaf 2016: 19). Bildungssystem Auch im Bildungssystem wurden durch den kurdischen Umsturz in Rojava deutliche Veränderungen vollzogen. Neben der Gründung eigener kurdischer Sprachschulen wurde auch an den ehemaligen Schulen des Baath-Regimes der Kur-disch-Unterricht eingeführt. Akuter Lehrermangel führte allerdings dazu, dass Kurdisch-Unterricht erst im September 2013 flächendeckend an fast allen Schulen in Rojava als Schulfach etabliert wurde. Alle weitern Schulfächer werden laut PYD weiterhin in arabischer Sprache gelehrt. Nur das ideologisch geprägte Fach, welches den Baathismus in Syrien behandelte, wurde abgeschafft. Außerdem wurden weite-
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re Fächer sukzessive eingeführt wie kurdische Geschichte und Literatur, kurdische Sprache, aber auch Pädagogik, Frauen- und Naturwissenschaften. Desweiteren sind europäische Philosophen wie Descartes, Nietzsche, Platon, Sokrates und Marx Teil des Lehrplans. Khalag (2016) sieht im Bildungssystem eine starke Politisierung durch die Ideologie der PKK und Öcalan – ergo: eine frühe Indoktrinierung junger Menschen (Khalaf 2016: 18). In den Schulen wurden alle Symboliken des Baath-Regimes, konkret: Fah-nen, Statuen und Portraits des Assad-Clans, restlos entfernt und durch PKK- sowie PYD- Symboliken und Abbildungen Öcalans ersetzt. Gerade auf Ebene der Schullei-tung setzt man auf eine strenge Gefolgschaft nach den Prinzipien der PYD. Rekto-ren, die sich gegen die Änderungen des Schulsystems wehrten, wurden entlassen und durch linientreue Lehrkräfte ersetzt (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 183, 234). Aufgrund eines akuten Personalmangels werden allerdings zahlreiche Lehr-kräfte des syrischen Staates weiterhin beschäftigt. Insgesamt gibt es circa 3.100 Lehrkräfte in Rojava. Sofern sie nicht weiterhin vom syrischen Staat bezahlt werden, verdienen sie umgerechnet circa 100 Euro pro Monat. 80 bis 90 Prozent der Lehr-kräfte sind weiblichen Geschlechts. Als gravierendste Herausforderungen des Bil-dungssystems sind vor allem die fehlenden Ressourcen zu nennen. Es gibt zu weni-ge Bücher und Lehrmaterialien für einen flächendeckenden Unterricht in allen Ge-bieten der drei Kantone Rojavas (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 235). Medizinische Versorgung Die medizinische Versorgung Rojavas ist durch das Embargo und die feh-lende Weltmarktanbindung des kurdischen Autonomiegebiets äußerst angespannt. Im Zuge der Revolution wurde ein Gesundheitskomitee installiert, das die Gesund-heitsversorgung nach dem Abzug des syrischen Staates in Rojava aufrechterhalten sollte. In den größeren Städten wurden Gesundheitsräte (Meclîsa Tendurustî) einge-setzt, in denen sich Ärzte, Apotheker und Krankenhauspersonal zusammenschlos-sen. Die revolutionäre Kräfte Rojavas versuchen, auch Mittellosen eine medizinische Grundversorgung bereitzustellen. So gibt es in Qamislo zum Beispiel Apotheken, 
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die Medikamente zum Einkaufspreis verkaufen. Neben den offiziellen Stellen zur Gesundheitsversorgung sind auch Nichtregierungsorganisation wie der Kurdische Rote Halbmond (HSK) in Rojava aktiv, für den allein in Cizîrê 180 Mitarbeiter arbei-ten (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 236- 237, 240). Überdies herrscht ein Mangel an medizinischen Geräten und Medikamen-ten. Wichtiges chirurgisches Equipment, Narkosemedikamente und Medikamente gegen chronische Krankheiten, darunter fallen zum Beispiel Medikamente gegen die Zuckerkrankheit oder Folgemilch für Babys, fehlen. Der Fakt, dass viele gut ausgebildete Ärzte aus den Kriegsgebieten geflohen sind, verstärkt die Not und den Mangel auf personeller Ebene (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 242). Gerade zu Beginn der Übernahme durch die PYD hatte die Bevölkerung mit Hungersnöten zu kämpfen. Die Versorgung mit Mehl verlief schleppend. Erst durch die Errichtung eigener Getreidemühlen und den vermehrten Weizenanbau konnte die Unterversorgung effektiv bekämpft und in der Folge reduziert werden. Insge-samt hat sich die Versorgungslage seit Beginn der Revolution langsam und sukzes-sive verbessert (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 249). 6.8 Ökonomie Vor dem Bürgerkrieg nahmen die Erdölförderung und der Landwirtschafts-sektor eine bestimmende ökonomische Rolle in Syrien ein. Die klimatischen Bedin-gungen in Rojava sind im Gegensatz zu anderen Gebieten Syriens bestens für die Landwirtschaft geeignet. In der Region Cizîrê wird 50 Prozent des syrischen Wei-zens angebaut und 50 bis 60 Prozent des syrischen Öls gefördert; 25 Prozent der syrischen Oliven stammen aus der Region Afrin. Diese Zahlen belegen: Die wirt-schaftliche Bedeutung der Region Rojava für den syrischen Staat ist nicht unerheb-lich (Leezenberg 2016: 683). Indes ist die Verarbeitung von Rohstoffen das größte Problem der Ökonomie von Rojava. Das Erdöl muss umständlich über Pipelines zu Raffinerien in Homs geleitet werden, denn in Rojava existieren keine geeigneten Raffinerien. Auch die 



51 Stefan Kreitewolf 
großen Getreidemühlen befinden sich im Süden und Westen Syriens. Erst 2013 wurden erste eigene Mühlen in Cizîrê errichtet. Obwohl der Abbau von Rohstoffen vor Ort stattfindet, müssen die Menschen in Rojava viele Produkte aus anderen Tei-len Syriens oder der Türkei beziehen. Eine große Aufgabe nach dem Umsturz in Rojava war die Aufrechterhaltung einer zumindest zum Teil funktionierenden Wirtschaft, um die überlebenswichtige Versorgung der Bevölkerung zu garantieren. Dies gelang durch strikte Maßnahmen wie die Aufrechterhaltung der Kommunalverwaltungen und strenge Preiskontrol-len. Damit sollte verhindert werden, dass Menschen durch den Krieg Preistreiberei betreiben, ergo: Gewinne auf Kosten der Gesellschaft machen konnten (Leezenberg 2016: 683). 6.8.1 Wirtschaftssystem Das Wirtschaftssystem basiert auf den Grundprinzipien einer gemeinwirt-schaftlichen und genossenschaftlichen Ordnung. In fast allen Wirtschaftsbereichen existieren Genossenschaften oder genossenschaftliche Betriebe. Der Großteil dieser konzentriert sich aber auf den Agrarsektor. Gemäß sozialistischen Prinzipien soll die Ökonomie nicht von den Herrschenden bestimmt werden, sondern in den Hän-den der Gesellschaft liegen. Dieses alternative Wirtschaftssystem ist durch klare sozialistische Elemente geprägt. Im Bezug auf eine Überwindung der Profitmaxi-mierung favorisieren die revolutionäre Kräfte Rojavas eine Demokratisierung der Ökonomie innerhalb kommunaler Einheiten und einen sozialen Markt (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 252). Das Konzept des Demokratischen Konföderalismus sieht, angewendet auf das Wirtschaftssystem Rojavas, eine Kommunalisierung der Wirtschaftsprozesse vor. Dabei werden Strukturen favorisiert, die zum Beispiel auf traditionellen Werten wie Kollektivität beruhen. Das Wirtschaftssystem des Demokratischen Konfödera-lismus versteht sich als Gegenentwurf zum Neoliberalismus. Gleichzeitig ver-sucht es sich auch vom Realsozialismus abzugrenzen, wie er zum Beispiel in der Sowjetunion betrieben wurde. Dieser Realsozialismus habe die Wirtschaft staatlich 
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einverleibt. Rojava möchte die Wirtschaft im Gegensatz dazu demokratisieren und überdies durch eine kommunale Organisation stärken (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 253). Öcalan beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Demokratischen Konföderalismus und der Ökonomie folgendermaßen: Der demokratische Konföderalismus ist offen gegenüber anderen politischen Gruppen und Fraktionen. Er ist flexibel, multikulturell, antimonopolistisch und konsensorientiert. Ökologie und Feminismus sind zentrale Pfeiler. Im Rahmen dieser Art von Selbstverwaltung wird ein alternatives Wirtschaftssys-tem erforderlich, das die Ressourcen der Gesellschaft vermehrt, anstatt sie auszubeuten, und so den mannigfaltigen Bedürfnissen der Gesellschaft ge-recht wird. (Öcalan 2012: 21) 6.8.2 Realwirtschaft und Abgaben Diese positiv konnotierte Beschreibung des Einflusses des politischen Sys-tems auf die Wirtschaft trifft für Rojava in der Realität nicht zu. Rojava hat mit un-terschiedlichen Herausforderungen und Problemen zu kämpfen. Ein Hauptproblem ist die internationale wirtschaftliche Isolation. Durch die fehlende internationale Anerkennung gibt es kaum Investitionen in der Region. Rojava kann zwar viele Ölfelder auf seinem Gebiet vorweisen. Allerdings gibt es zu wenige Abnehmer für Rohöl aus Rojava, da die Region weitgehend vom Weltmarkt abgeschottet ist. Laut dem Syria Report (2015) exportiert die Region Rojava, dank einer Pipeline nach Rumeilan in den Nordirak, Erdöl im Wert von zehn Millionen US-Dollar pro Monat. Aus dem Norden des Iraks wird das Erdöl dann zum Beispiel in die Türkei expor-tiert und dort verarbeitet oder dem Weltmarkt zugeführt (Syria Report 2015). Aufgrund der fehlenden Investitionskraft Rojavas ist es nicht möglich, Erdöl in großen Mengen zu raffinieren. Die Kosten für eine geeignete Fabrik wären zu hoch, sie übersteigen schlicht die Investitionskraft. In Cizîrê ist es bisher nur durch eine Kooperation mit privaten Unternehmen möglich, minderwertigen Dieselkraft-stoff herzustellen (Biehl 2015). Dieser Kraftstoff ist von geringer Qualität und schä-digt auf Dauer Maschinen und Fahrzeuge. Dennoch ist die Herstellung von Diesel 
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enorm wichtig, da damit geheizt wird und Stromgeneratoren sowie Kraftfahrzeuge der Armee und der Landwirtschaft betrieben werden (Cemgil/Hoffmann 2016). Bislang existiert kein zentrales und von der Regierung eingeführtes Steuer-system in Rojava. Privateigentum ist zwar erlaubt, soll aber der Gesellschaft dienen (Cemgil/Hoffmann 2016). Allerdings ist es verboten, Zinsen für Geldgeschäfte zu erheben. Die Haupteinnahme der Verwaltung Rojavas, die von den einzelnen Haushalten in den Kommunen stammen, sind Gebühren für die Wasserversorgung, die Müllentsorgung und andere öffentliche Dienste. Diese Abgabe beträgt umge-rechnet ein bis zwei Euro pro Monat. In einigen kurdischen Gebieten sollen die Menschen unzufrieden mit den Kosten für öffentliche Dienste sein. Insbesondere aufgrund der steigenden Kosten sehen sie diese Zwangsabgaben kritisch (Khalaf 2016: 18). Zur Versorgung der Bevölkerung mit Nahrung und Heizöl werden die Prei-se für diese Güter von der Räteregierung Rojavas reguliert. Diese Maßnahmen der kommunalisierten Wirtschaft sollen auch der postulierten schädlichen Profitmaxi-mierung des Kapitalismus entgegenwirken (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 179). 6.9 Justiz Zu Beginn der Revolution wurden die syrischen, Assad-treuen Staatsbe-diensteten der Justiz fast ausnahmslos aus ihren Ämtern entlassen. Der Bruch mit dem vorherigen Baath-Regime sollte im Justizsystem mit aller Deutlichkeit vollzo-gen werden. Grundlage des neuen Justizsystems stellten die bereits in den 1990er-Jahren gegründeten Friedens- und Konsenskomitees der Kurden im Norden Syriens dar. Sie wurden von kurdisch-sozialistischen Aktivisten vor allem in den größeren syri-schen Städten gegründet. Bis zur Revolution in Rojava haben diese Komitees im Untergrund operiert. Sie agierten parallel zur staatlichen Justiz. Das hatte zu Folge, dass das Baath-Regime in Damaskus diese Institutionen als Angriff auf ihr Justiz-monopol betrachtet. 
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Aufgrund der vorhandenen Netzwerke und informeller Infrastruktur konn-ten die Komitees deswegen im Sommer 2012 schnell von kurdischer Seite aktiviert und mit zusätzlichen Kompetenzen ausgestattet werden. Strafrechtlich relevanten Verstößen konnte so auch kurz nach dem Umsturz schnell nachgegangen werden. Nach der Revolution entstand also kein Justizvakuum. Regional wurden Justizräte (Diwana Adalet) eingesetzt. Das juristische Personal besteht aus Richtern, Anwälten und Staatsanwälten, die sich vom Baath-Regime distanziert haben. Außerdem wur-den Personen aus den Räten eingesetzt, um selbstständige Justizräte zu bilden. Die-se waren federführend beim Aufbau des neuen Rechtssystems (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 221-222). Die Justizebenen funktionieren ähnlich wie Justizsysteme in Nationalstaaten: Nach der Rechtsprechung kann eine der Parteien beim höhergestellten Gericht Wi-derspruch einlegen. Insgesamt gibt es vier Berufungsgerichte in Rojava. Die nächst-höhere Instanz ist das Regionalgericht (Dadgeha Neqit), wovon es eines für jedes Kanton gibt. Das oberste Verfassungsgericht (Dadgeha Hevpeyman) befasst sich in der Regel mit der Überprüfung von Regierungsbeschlüssen (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 223). Auf höchster Ebene steht der Justizrat, der aus 23 Personen besteht. Da die Räte eine starke politische Gestaltungsfunktion besitzen, kann davon ausgegan-gen werden, dass das Justizsystem nicht komplett unabhängig ist: „Die Aufgaben dieses Justizrates bestehen darin, das ganze Rechtssystem den Bedürfnissen der sich schnell wandelnden und demokratisierenden Gesellschaft anzupassenȃ (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 224). Das bestehende Justizsystem soll weiter ausgebaut werden, da zwar ein Fundament besteht, es aber weiterhin unzählige zu klärende Detailfragen gibt. Zum Beispiel wird bei ungeklärten Rechtsfragen und Streitfällen noch immer auf das bestehende syrische Rechtssystem zurückgegriffen, da noch nicht alle Rechtsgebiete erfasst und abgedeckt werden konnten. Die Justiz Rojavas gibt vor, alle undemokratischen Gesetze zu modifizieren und bei Bedarf zu ersetzen. Der Rückgriff auf das alte syrische Rechtssystem wird indes auch damit begründet, dass sich Rojava weiterhin als Teil des syrischen Staa-
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tes versteht (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 223-224). Deutlich wahrscheinlicher für diesen Rückgriff sind aber Ressourcen- und Effizienzfaktoren. Die Frauenräte haben auf Stadtteil- und Dorfgemeinschaftsebene parallel zu den Friedens- und Konsenskomitees eine ausschließlich aus Frauen bestehende Rechtsprechung ausgearbeitet. Diese hat das Recht, zu entscheiden, wenn es um Fälle geht, an denen einzig oder in erheblichem Maße Frauen beteiligt sind, zum Beispiel bei Fällen häuslicher Gewalt (Cemgil/Hoffmann 2016). Als Errungenschaften des neuen Rechtsystems gelten die Abschaffung der Todesstrafe und die Festlegung der lebenslangen Haftstrafe auf 20 Jahre. Letztere soll nur in Fällen von Folter, Terror und Mord verhängt werden. Zusätzlich sollen das Prinzip der Strafvollstreckung und die Haftbedingungen auf Rehabilitations-maßnahmen basieren. Dieses Vorgehen soll die Kriminalitätsrate in den vergange-nen Jahren deutlich gesenkt haben (Flach/Ayboga/Knapp 2015: 225-227). Inwiefern diese Rehabilitationsmaßnahmen in einer Bürgerkriegsökonomie wirklich in Gänze umgesetzt werden konnten, bleibt allerdings fraglich. Vielmehr kann davon ausge-gangen werden, dass auch hier versucht wird, mithilfe vermeintlich westlicher Wer-te Einfluss auf die öffentliche Meinung in Europa und in den USA zu nehmen. 6.10 Außenbeziehungen Militärisch und diplomatisch verhält sich die autonome Kurdenregion in Ro-java zurückhaltend. Offenen politischen und militärischen Konfrontationen, außer mit dem IS, geht sie gezielt aus dem Weg. Die PYD bezeichnet dieses Vorgehen als den dritten Weg, der weder ein politisches Bündnis mit den Oppositionsparteien in Syrien, noch mit der syrischen Regierung vorsieht. Durch Zurückhaltung und punk-tuelle Expansion konnte sich die autonome Kurdenregion Rojava regionalen Ein-fluss sichern und sich als legitimer Akteur präsentieren, ohne den die Lösung des Syrienkonflikts schwer herbeizuführen ist. In jedem Fall erhofften sich die Kurden dadurch eine bessere Ausgangsposition in zukünftigen Verhandlungen mit Damas-kus (Handelsblatt Online 2017). 
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Syrische Regierungstruppen und die YPG sind sich militärisch bislang größ-tenteils aus dem Weg gegangen. Neben kleineren Gefechten gab es keine größeren Konfrontationen. Dass Assad mittlerweile als Folge eines Hilferufs der Kurden mit der syrischen Armee in Afrin vor Ort ist und gegen die Türkei militärisch vorgeht, bringt die Kurden in ein Dilemma (Handelsblatt Online 2018). Auch wenn die YPG sich darauf beruft, dass es sich lediglich um ein militärisches, aber um kein politi-sches Bündnis handelt, so scheint die Strategie des dritten Weges nicht mehr hand-lungsleitend (Tagesschau 2018). Inwiefern dieses Bündnis mit Assad die Legitimität der YPG/PYD in der Bevölkerung verändern wird und was diese Kooperation für die Unabhängigkeit Rojavas bedeutet, ist ungewiss. Unter der Bedrohung des türki-schen Militärs könnte Rojava gedrängt werden, wieder in den Einflussbereich des syrischen Staates zurückzukehren. In diesem Falle würde Rojava Autonomie gegen Sicherheit eintauschen (Martens 2018). Es ist davon auszugehen, dass Assad versu-chen wird, die kurdischen Gebiete unter seine Kontrolle zu bringen (Federici 2015: 86). Sollte das Assad-Regime zu alter Stärke finden, könnte auch der beste-hende Nichtangriffspakt zwischen Rojava und dem Baath-Regime schnell enden.  Die Türkei ist äußerst besorgt über die zunehmende Stärke Rojavas, da sie eine direkte Gefahr für den türkischen Staat darstellt. Die Türkei fürchtet einen zweiten Rückzugsort der PKK in Syrien, auf die sie keinen direkten Einfluss hat. Im Einmarsch türkischer Truppen in Afrin im Januar 2018 im Rahmen der sogenannten Operation Olivenzweig manifestiert sich die Angst vor einem starken kurdischen Gegner, der nicht nur die innere Sicherheit der Türkei, sondern auch die autoritäre Erdogan-Regierung gefährdet (Federici 2015:87). Eine Situation, die vor allem die USA in Bedrängnis bringt. Die USA setzten im militärischen Kampf gegen den IS am Boden auf die Kämpfer der YPG. Es handelte sich hierbei nicht nur um Waffenlieferungen vonsei-ten der USA, sondern um eine enge militärische Zusammenarbeit.21 Die USA haben Truppen in Manbij im Norden Syriens stationiert, beziehen zwei Luftwaffenstütz-

                                                 21 Die PYD wird, im Gegensatz zur PKK, von den USA nicht als Terrororganisation eingestuft, trotz offenkundiger Verbindungen zur PKK. 
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punkte in PYD-kontrollierten Regionen (Leezenberg 2016: 684) und hochrangige Offizielle wie der US-Gesandte für die Anti-IS-Koalition Brett McGurk und Senator John McCain besuchten immer wieder PYD-kontrollierte Gebiete (Pusane 2018: 77). Neben Lieferungen schwerer Waffen haben US-Spezialtruppen Kämpfer der YPG ausgebildet und sie mit Aufklärungs- und Geheimdienstinformationen beliefert (Ögur/Baykal 2018: 65). Trotzdem: Für die USA und seine Koalition gegen den IS war das Bündnis mit den syrischen Kurden eher zweckorientiert – mit dem Ziel der Bekämpfung des IS. Eine nachhaltige Zusammenarbeit zwischen den USA und der YPG ist auf-grund des starken regionalen NATO-Partners Türkei eher unwahrscheinlich (Kaya/Whiting 2017: 88). Das Gewähren des militärischen Eingreifens der Türkei in Afrin deutet darauf hin, dass die türkischen Sicherheitsinteressen für die USA wich-tiger sind und legitimer erscheinen als die der PYD/YPG. Die Amerikaner scheinen aber eine Doppelstrategie zu verfolgen, indem sie die Türkei militärisch gewähren lassen, am Bündnispartner YPG allerdings weiter festhalten (FAZ Online 2018). Russland (und die ehemalige Sowjetunion) hat historisch immer ein enges Verhältnis zu der sozialistischen PKK unterhalten.22 Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien ist Russland allerdings auch ein treuer Unterstützer des Assad-Regimes und ein Verfechter staatlicher Souveränität in Syrien. Auch wenn Russland erst im Sep-tember 2015 als aktive Kriegspartei in den Konflikt eingriff, so hat es die syrische Regierung schon seit Beginn des Bürgerkriegs mit Waffenlieferungen unterstützt. Nachdem das türkische Militär ein Flugzeug der russischen Luftwaffe abschoss, kühlte das russisch-türkische Verhältnis merklich ab, wohingegen sich das Verhält-nis zwischen Moskau und der PYD/YPG intensivierte. Die PYD konnte ihre erste europäische Vertretung in Moskau eröffnen und wurde von Russland genauso mit Waffen und Luftschlägen unterstützt (Ergin 2018: 161-162). Aber auch das Verhält-nis von Moskau zur PYD/YPG scheint nur von kurzer Dauer. Die russische Regie-
                                                 22 Russland ist eine der wenigen europäischen Staaten, welche die PKK nicht als Terrororganisation ansieht. Russland bot Öcalan 1998 politisches Asyl in Russland an und erlaubte der PKK, eine Ver-tretung in Moskau zu errichten (Ergun 2018: 160-161). 
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rung billigte ebenfalls die türkische Intervention in Rojava, indem sie den Luftraum in Afrin freigab und alle Truppen aus diesem Gebiet abzog (Martens 2018). Auch das Verhältnis zwischen den kurdischen Parteien im Nahen Osten ist von Konflikten geprägt. So wurde der KNC 2011 unter der Führung von KDP-Führer Masud Barzani von elf Parteien gegründet, die ideologisch nahe der iraki-schen KDP standen. Die KDP wollte den eigenen Einfluss in den syrischen Kurden-gebieten vergrößern, indem sie sich unter anderem dem SNC anschloss. Außerdem beschuldigte sie die PYD, undemokratische Methoden anzuwenden und mit dem Assad-Regime zu kooperieren (Ögur/Baykal 2018: 57). 2014 kam es zu weiteren Meinungsverschiedenheiten, in dessen Folge die PYD 2014 die Grenzüberquerung von Peschmerga-Kämpfern nach Syrien ablehnte. Im Gegenzug schloss die KDP die Grenzen nach Syrien für humanitäre Hilfen (Pusane 2018: 80). Es ist festzustellen, dass die Schlacht von Kobanê die einzige Situation blieb, in der irakische und syrische Kurden kooperierten und Seite an Seite gegen den gemeinsamen Feind IS kämpften. Darüber hinaus resultierte daraus auch eine der wenigen politischen Annäherungen: Beide Seiten legten vertraglich fest, dass sie politisch und militärisch im Kampf gegen den IS zusammenarbeiten würden (Kaya/Whiting 2017: 83). Dieser gemeinsame Feind hat die divergierenden Interes-sen der türkischen, syrischen und irakischen Kurden für einen Moment überdeckt und eine einmalige Kooperation gefördert (Dalay 2018: 82). Dieser Feind scheint nun so gut wie besiegt. Das erschwert eine weitere politische Zusammenarbeit in der Zukunft zusätzlich. Es lässt sich festhalten, dass sich die außenpolitische Situation für die auto-nome Kurdenregion Rojava seit 2018 enorm verschlechtert hat. International ist Ro-java weitgehend isoliert und darüber hinaus massiv vom türkischen Militär be-droht, das nach türkischen Angaben weiter gegen die autonomen Kurdengebiete in Syrien vorgehen will (Spiegel Online 2018b). 



59 Stefan Kreitewolf 7 Parastaat oder Staat? Einordnung von Rojava Wie bereits dargestellt, hat das Projekt Rojava einen großen Legitimitäts-schub durch den Kampf gegen den IS erhalten. PKK und PYD konnten sich hier-durch als wirksame Bekämpfer des Islamismus und Dschihadismus gegenüber der internationalen Gemeinschaft und der eigenen Bevölkerung präsentieren (Dalay 2018: 78, 80). Viele Bewohner Rojavas, auch Araber, die Schutz vor den Angriffen des IS suchten, sprechen der PYD den Herrschaftsanspruch in dieser Region zu (Fe-derici 2015: 81). Breite Unterstützung soll es überdies insbesondere in frontnahen Gebieten geben, wohingegen die Unterstützung im Inland anscheinend weitaus geringer ausfällt (Khalaf 2016: 2). Das zeigt sich unter anderem darin, dass die Legi-timität der YPG als Schutzmacht sogar größer ist als die der PYD. Auch folgen nicht alle YPG-Kämpfer der Ideologie der PYD (Lowe 2016). Die militärische Kooperation mit dem Assad-Regime könnte nun allerdings zu einem Legitimationsverlust inner-halb der Bevölkerung führen – vor allem unter denjenigen, die Repressionen durch Assad befürchten, falls dieser wieder staatliche Kontrolle über ganz Syrien erlangen sollte. In den arabischen Bevölkerungsteilen in Rojava scheinen diese Befürchtungen besonders hoch zu sein. Die PYD erhält in den Regionen, wo der arabische Bevölkerungsteil beson-ders stark vertreten ist, deutlich weniger Unterstützung als in den Kurden-Regionen Nord-Syriens (Ögur/Baykal 2018: 61). Die Unterstützung ist ambivalent: Einerseits befürworten die Araber, dass die Streitkräfte der YPG den IS vertrieben haben, an-dererseits vertrauen sie den Kurden nur bedingt, da sie offensichtlich mit dem As-sad-Regime kooperieren und die PYD kritische Stimmen der politischen Opposition radikal unterdrückt. Ein Aktivist beschreibt die Situation wiefolgt: „The PYD oper-ates like a cult; you are either in or out, there is no place for anyone who thinks dif-ferently or who would challenge it or try to hold it accountableȃ (Khalaf 2016: 11). Die PYD legitimiert sich hauptsächlich durch die Bereitstellung von Sicher-heit und öffentlichen Leistungen sowie durch geschickte Diplomatie. Dabei spielt 
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das Aufrechterhalten des Gewaltmonopols eine entscheidende Rolle, wenn Sicher-heit und Versorgung gewährleistet werden sollen. Dieses Gewaltmonopol wird durch die türkische Intervention und den Einmarsch syrischer Regierungstruppen zumindest im Kanton Afrin aber massiv in Frage gestellt. In den übrigen Regionen scheint das Gewaltmonopol der PYD zwar noch weitgehend in Takt zu sein, ein weiteres türkisches militärisches Vorgehen würde die Schutzfunktion der YPG für die Bevölkerung und damit das Gewaltmonopol allerdings stetig und nachhaltig unterminieren. Die PYD hat sich also stark durch die Bereitstellung von Sicherheit legiti-miert. Das heißt, die Bevölkerung hat sich der Ordnung der PYD/YPG hauptsäch-lich aus pragmatischen Gründen des Überlebens untergeordnet und nicht aus ideo-logischen. Mangelnde Sicherheit würde ergo auch zu mangelnder PYD-Legitimität führen. Aber auch über das Sicherheitsversprechen hinaus ist Basislegitimität not-wendig. Basislegitimität meint hier den Glauben der Gesellschaft an die herrschen-de Ordnung, im Idealfall durch nicht-autoritäre Governance. Die Legitimität der PYD basiert zwar deutlich weniger auf Zwang als die Herrschaft des IS in seinen kontrollierten Gebieten (Ergin 2018: 156; Noppel 2016: 78), aber es braucht einen gesellschaftlichen Glauben an die Ordnung, damit die vorherrschende Ordnung legitimiert ist (Khalaf 2016: 24). Dieser Glaube ist in Rojava nur punktuell vorhan-den und wird durch die Unterdrückung oppositioneller Meinungen immer wieder unterminiert. So wird entgegen kurdischer Bekundungen davon berichtet, dass in mehrheitlich arabisch-bevölkerten Regionen die PYD ausschließlich PYD-loyale Funktionäre in den Regierungen einsetzt, was den durch die PYD/YPG selbst defi-nierten multiethnischen und partizipativen Charakter der autonomen Selbstregie-rung Rojavas konterkarieren würde (Khalaf 2016: 2). Dennoch gibt es in Rojava basisdemokratische Ansätze. So wurde mit dem alten Ordnungssystem in vielerlei Hinsicht radikal gebrochen, zum Beispiel auf ide-ologischer Ebene, in der kommunalen Organisation und aus emanzipatorischer 
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Sicht. Die Zivilgesellschaft wurde zwar offiziell auf dem Papier gestärkt, was genau in der Praxis davon umgesetzt wird, bleibt aufgrund der Quellenlage aber im Un-klaren. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die basisdemokratischen und emanzipatorischen Ansätze zu einer höheren regionalen Legitimität der auto-nomen Kurdenregion Rojava geführt haben. Auf der Versorgungsebene wird versucht, die Grundbedürfnisse der Bevöl-kerung durch die Bereitstellung öffentlicher Güter zu befriedigen. Die Strom- und Wasserver- sowie die Müllentsorgung als auch das Bildungssystem funktionieren auf einem niedrigen aber zum Teil zufriedenstellenden Niveau. Allerdings hat die wirtschaftliche Entwicklung durch die Isolation vom Weltmarkt nur geringes Po-tenzial und auch die medizinische Versorgung ist bislang lediglich provisorisch möglich und stark eingeschränkt. Die angespannte Sicherheitslage und die interna-tionale Isolation verhindern zusätzlich langfristige Investitionen. Rojava hat außer-dem ein Verarbeitungsproblem: Rohstoffe sind zwar vorhanden, aber die Weiter-verarbeitung sowie Veredelung ist aufgrund fehlender Technologie und finanzieller Mittel zur Anschaffung und zum Aufbau dieser kaum möglich. So ist der produ-zierte Dieseltreibstoff lediglich von geringer Qualität, was auf Dauer den Maschinen und Vehikeln schadet. Auch wenn Rojava viele rudimentäre, staatsähnliche Struk-
turen aufweist, ist es „far away from consolidated as a political entityȄ (Kaya/Whiting 2017: 84). Trotz des enormen Erfolgs Rojavas sollten Beobachter nicht dem Trugschluss erliegen, dass es sich um eine kurdisch-syrische Bewegung handelt, die frei von innerem Widerstand ist und von allen Kurden unterstützt wird. Gerade die Un-stimmigkeit mit dem KNC und der Umgang mit Oppositionellen zeigen, dass auch kritische kurdische Stimmen inner- und außerhalb Rojavas existieren. Überdies zeichnet sich die kurdische Bevölkerung durch eine starke Heterogenität aus (Kaya/Whiting 2017: 88). Es gibt außerdem Anzeichen dafür, dass die autonome Ordnung in Rojava hauptsächlich Unterstützung aus der eigenen Partei (PYD), aber darüber hinaus wenig weitere erhält (Federici 2016: 85). 
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Aufgrund fehlender Basislegitimität, Sicherheitsdefiziten sowie mangelnder Produktion und Versorgung kann die autonome Kurdenregion in Rojava als eine Art Zwitter zwischen Parastaat und Staat bezeichnet werden. Für einen staatsähnli-chen Charakter sprechen allerdings: 

 Die schnelle Etablierung des politischen Systems, das mit der Einbeziehung der Kommunen basisdemokratischen und pluralistischen Charakter auf-weist; 
 Das gut ausgebildete Militär, das in Teilen einer konventionellen Streitmacht ähnelt; 
 Die Weiterführung von Verwaltungen und öffentlichen Dienstleistungen wie zur Zeit der Baath-Herrschaft; 
 Das institutionelle System mit Verfassung, Justiz, Gleichberechtigung der Frau und humanistischen Leitideen. Dieses System ähnelt zumindest offizi-ell und auf dem Papier einer westlichen Demokratie; 
 Die Verwendung von Symboliken: Flagge, Hymne, kurdische Bräuche und Traditionen sowie das starke Narrativ des heroischen Kampfes um Kobanê. Diese Symboliken sorgen für einen Zusammenhalt in der Mehrheit der kur-dischen Bevölkerung. 



63 Stefan Kreitewolf 8 Fazit und Ausblick Nach dem Feststellen des Status Quo im Hinblick auf die empirische Staat-lichkeit Rojavas gilt es nun, verschiedene zukünftige Entwicklungen Rojavas in Be-zug auf seine staatsähnliche Ordnung zu skizzieren. Es zeigt sich, dass momentan eher die Szenarien wahrscheinlich sind, die von einer Schwächung Rojavas und einer gleichzeitigen Abnahme des staatlichen Organisationsgrades ausgehen. Rojava ist weit davon entfernt, die eigene Zukunft problemlos gestalten zu können. So ist die lokale kurdische Politik in Teilen zersplittert, die Beziehungen zur sunnitischen Opposition angespannt und die Türkei in einer offenen militärischen Konfrontation mit der YPG. Die USA scheinen den Kurden in Syrien, als wichtigster Verbündeter im Kampf gegen den IS, mittlerweile kein bedeutendes politisches Gewicht mehr beizumessen. Nichtsdestotrotz hat Washington die Kurden als Bündnispartner (noch) nicht komplett fallengelassen. Neben der bloßen Gewährung von Sicherheit wird es von großer Bedeutung sein, inwiefern Rojava die Nicht-Kurden im Norden Syriens von ihrer legitimen Herrschaft überzeugen und sie in die Politikgestaltung einbeziehen kann, ohne dass sie sich als Bürger zweiter Klasse fühlen (Federici 2015: 88). Das Verhältnis zwischen Arabern und Kurden ist in Syrien (und in Rojava) nämlich nach wie vor ange-spannt, trotz kurdischer Bekundungen, Araber am politischen Entscheidungspro-zess partizipieren zu lassen. Der Glaube an das politische System Rojavas – aus-schließlich von kurdischer Seite – wird nicht ausreichen, um eine stabile Ordnung zu etablieren. Die Intervention der Türkei in Rojava und die Einnahme Afrins könnte meh-rere Szenarien zur Folge haben: Einerseits könnten sich als Reaktion auf die Sicher-heitsbedrohung durch einen gemeinsamen externen Feind vermehrt Bevölke-rungsteile hinter der kurdischen PYD/YPG versammeln – insbesondere, wenn die türkische Intervention viele Opfer in der Zivilbevölkerung zur Folge haben sollte. Das Narrativ Gut gegen Böse ließe sich dann nicht mehr im Kampf YPG gegen IS, 



Rojava – zwischen Staat und Parastaat  64 
sondern im Kampf YPG gegen Türkei manifestieren. Andererseits könnte die YPG eine der wichtigsten Legitimität schaffenden Funktionen verlieren – die Gewährung von Sicherheit und damit die Aufgabe des Gewaltmonopols. Falls die Türkei ihren Militäreinsatz auf die ganze Region Rojavas ausweiten sollte, könnte die YPG ihren Status als Schutzmacht verlieren.  Um diese Sicherheit weiterhin zu gewähren, geht Rojava in der Kooperation mit Assad ein hohes Risiko ein. Der Einmarsch syrischer Truppen in Afrin im Feb-ruar 2018, die von den Kurden selbst zur Hilfe gerufen wurden, birgt das Risiko des Verlusts der eigenen Autonomie (Handelsblatt Online 2018) und sinkender Legiti-mität. Rojava wird sich in der Folge nicht mehr als bessere Herrschaftsalternative zum Despoten Assad präsentieren können – die Strategie des dritten Weges ist damit nicht mehr durchsetzbar. Assad hingegen wird die Entsendung von Truppen nach Rojava dazu nutzen wollen, große Zugeständnisse vonseiten der Kurden im Falle einer Neustrukturierung syrischer Machtverhältnisse zu erlangen. Die verlorene Einflusssphäre im Norden Syriens gilt es für Assad zurückzugewinnen. Von hoher Bedeutung für das Fortbestehen Rojavas werden auch die Au-ßenbeziehungen sein, zum Beispiel mit den irakischen Kurden, aber auch mit nicht-kurdischen Gruppierungen. Durch den syrischen Bürgerkrieg haben die Spannun-gen zwischen den verschiedenen Kurdengruppierungen allerdings auch zuletzt eher zugenommen. Der Wettbewerb zwischen den kurdischen Parteien wurde auf-grund des Machtvakuums in Nordsyrien verstärkt, insbesondere zwischen türki-scher PKK und irakischer KDP. Von der Absicht einer gemeinsamen Staatengrün-dung Kurdistans kann also kaum mehr die Rede sein (Kaya/Whiting 2017: 79-80). Dem entgegen steht die Feststellung, dass die Kurden im Irak und in Syrien noch nie so einen großen Einfluss auf die regionale Nahostpolitik wie heute hatten (Dalay 2018: 79). Die Zukunft Rojavas hängt also von mehreren Faktoren ab. So wird die an-gespannte medizinische Lage durch die militärische Intervention der Türkei noch verstärkt werden. Auch die Versorgungslage mit Nahrungsmittel könnte sich in 
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einem weiter eskalierenden Konflikt mit der Türkei verschlechtern. Insgesamt ist weiterhin fraglich, ob das Wirtschafts- und Versorgungssystem ausreichend ist, um die eigene Bevölkerung nachhaltig zu versorgen. Schlussendlich ist das politische und faktische Überleben Rojavas davon abhängig, ob die YPG extensive Sicherheit für die eigene Bevölkerung garantieren kann und ob alle ethnischen und religiösen Gruppierungen eine paritätische politische Partizipation ausüben können (Khalaf 2016: 2). Rojava erzeugt nur dann Basislegitimität, wenn die proklamierten Werte nicht nur Lippenbekenntnisse bleiben, sondern in allen Institutionen und in der Gesellschaft gelebt werden (Knapp/Jongerden 2016: 96). 
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